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GemdR gesetzlicher Vorgaben, insbesondere dem WpHG, erteilen wir
lhnen hiermit folgende Informationen tber uns und unsere Wertpapier-
dienstleistungen.

A. Informationen iiber die S Broker AG & Co. KG

S Broker AG & Co. KG
Sitz: Wiesbaden

Postanschrift:

S Broker AG & Co. KG
Kundenservice DepotPlus
Postfach 90 01 50

39133 Magdeburg
Kunden-Hotline: 0611 2044-1933
E-Mail: depotplus@sbroker.de

Vermittler

Wir bedienen uns im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienst-
leistungen vertraglich gebundener Vermittler, die im Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschland registriert sind.

Bankerlaubnis
Wir besitzen jeweils eine Bankerlaubnis gemaR § 32 Kreditwesengesetz.

Zustandige Aufsichtsbehoérden

Fur die Zulassung zustandige Aufsichtsbehorde:

Européische Zentralbank, SonnemannstralRe 20, 60314 Frankfurt am Main
(Internet: www.ecb.europa.eu).

Fur den Verbraucherschutz zusténdige Aufsichtsbehoérde:

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Stral3e
108, 53117 Bonn, und Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main
(Internet: www.bafin.de)

Kommunikationsmittel und -sprache

Sie kdnnen mit uns telefonisch, in Textform oder elektronisch in deutscher
Sprache kommunizieren. Kundenauftrage konnen in deutscher Sprache
telefonisch oder im Online-Brokerage libermittelt werden. Bitte beachten
Sie, dass fir bestimmte Kommunikationswege, z.B. das Online-Brokerage,
gesonderte Vereinbarungen gelten. Soweit gesetzlich vorgegeben, stellen
wir lhnen Informationen in elektronischer Form zur Verfiigung. Als Privat-
kunde im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes haben Sie die Méglichkeit,
diese Informationen stattdessen in schriftlicher Form zu erhalten, soweit Sie
sich nicht vertraglich fiir die elektronische Form entschieden haben.

Aufzeichnung von telefonischer und elektronischer Kommunikation
Telefonische und elektronische Kommunikation, die sich auf die Annahme,
Ubermittlung oder Ausfiihrung von Auftragen zu Finanzinstrumenten oder
Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleistungen bezieht, missen
wir aufgrund gesetzlicher Verpflichtung aufzeichnen und fiir 5 Jahre aufbe-
wahren, bei aufsichtsbehaordlicher Anordnung im Einzelfall fiir bis zu 7 Jahre.
Innerhalb dieses Zeitraums stellen wir Ihnen eine Kopie der Aufzeichnungen
auf Wunsch zur Verfiigung. Sofern Sie keine Aufzeichnung wiinschen, bitten
wir um einen Hinweis. In diesem Fall scheidet eine Kommunikation auf
diesem Wege aus. Sollte ein Bevollmachtigter fur Sie tatig werden, gelten
die Vorschriften zur telefonischen und elektronischen Kommunikation fiir
ihn ebenfalls.

Bitte beachten Sie, dass fiir telefonische und Online-Auftrége die gesondert
vereinbarten Bedingungen dieser Kommunikationsmittel und -wege gelten.

Mitteilungen liber getdtigte Geschéfte

Sie erhalten Uber jedes ausgefiihrte Geschdft von uns eine Abrechnung.
Einmal jahrlich erhalten Sie einen Auszug liber den Inhalt lhres
Wertpapierdepots. Darliber hinaus erhalten Sie fiir Hebelprodukte eine
Verlustmitteilung, wenn der Preis des Finanzinstruments um 10 % fallt,
sowie anschlieBend bei jedem weiteren Wertverlust in 10 %-Schritten.

Hinweise zur Einlagensicherung
Wir gehdéren dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe an.

1. Freiwillige Institutssicherung

Primdre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehérenden
Institute selbst zu schiitzen und bei diesen drohende oder bestehen-
de wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise soll
ein Einlagensicherungsfall vermieden und die Geschéaftsbeziehung zum
Kunden dauerhaft und ohne Einschrankung fortgefiihrt werden.

S Broker AG & Co. KG
Sitz: Wiesbaden

Kundenservice DepotPlus
Postfach 900150
39133 Magdeburg

Kunden-Hotline:
0611 2044-1933
depotplus@sbroker.de

2. Gesetzliche Einlagensicherung

Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe
ist als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz
(EinSiG) amtlich anerkannt. Sollte entgegen Absatz 1 ausnahmsweise die
Institutssicherung nicht greifen, hat der Kunde gegen das Sicherungs-
system einen Anspruch auf Erstattung seiner Einlagen im Sinne des § 2
Absatze 3 bis 5 EinSiG bis zu den Obergrenzen des 8 8 EinSiG. Nicht ent-
schddigungsfahig nach 8§ 6 EinSiG sind unter anderem Einlagen, die im
Zusammenhang mit Geldwédschetransaktionen entstanden sind, sowie
Inhaberschuldverschreibungen der Sparkasse und Verbindlichkeiten aus
eigenen Akzepten und Solawechseln. Mehr Informationen dazu finden Sie
unter www.dsgv.de/sicherungssystem. Seit dem Bestehen der Sicherungs-
einrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe hat noch nie ein Kunde eines
Mitgliedsinstituts einen Verlust seiner Einlagen erlitten.

B. Darstellung méglicher Interessenkonflikte

Damit sich mégliche Interessenkonflikte zwischen uns, unserer Geschéfts-
leitung, unseren Beschaftigten und vertraglich gebundenen Vermittlern
oder anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt durch Kontrolle
verbunden sind, und lhnen oder zwischen den Kunden untereinander nicht
auf die Kundeninteressen, einschlieflich deren Nachhaltigkeitspraferenzen,
auswirken, stellen wir lhnen in den Abschnitten | bis Il mégliche Interessen-
konflikte und unter Abschnitt IV die von uns zum Schutz lhrer Interessen
getroffenen MaBnahmen dar.

I. Inunserem Haus kénnen Interessenkonflikte auftreten
zwischen unseren Kunden und
a. unserem Haus.
b. den in unserem Haus beschéftigten oder mit diesen verbundenen
relevanten Personen, inkl. unserer Geschéftsleitung.
c. Personen, die durch Kontrolle mit unserem Haus verbunden sind.
d. anderen Kunden.

bei folgenden Wertpapierdienstleistungen/-nebendienstleistungen:

a. Finanzkommissionsgeschift (Anschaffung oder VerduBerung von Fi-
nanzinstrumenten im eigenen Namen fiir fremde Rechnung)

b. Eigenhandel (Anschaffung oder VerduRerung von Finanzinstrumen-
ten fiir eigene Rechnung als Dienstleistung fiir andere)

c. Eigengeschift (Anschaffung oder VerauRerung von Finanzinstrumen-
ten fuir eigene Rechnung, jedoch nicht als Dienstleistung fiir andere)

d. Abschlussvermittlung (Anschaffung oder VerdauRerung von Finanz-
instrumenten in fremdem Namen fiir fremde Rechnung)

e. Anlagevermittlung (Vermittlung von Geschéften tiber die Anschaffung
und die VerduRerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis)

f. Emissionsgeschift (Ubernahme von Finanzinstrumenten fiir eigenes
Risiko zur Platzierung oder die Ubernahme gleichwertiger Garantien)

g. Platzierungsgeschift (Platzierung von Finanzinstrumenten ohne fes-
te Ubernahmeverpflichtung)

h. Finanzportfolioverwaltung (Verwaltung einzelner oder mehrerer in
Finanzinstrumenten angelegter Vermdgen fiir andere mit Entschei-
dungsspielraum)

i. Anlageberatung (Abgabe von personlichen Empfehlungen an Kunden
oder deren Beauftragte, die sich auf Geschéafte mit bestimmten Finanz-
instrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Priifung der
personlichen Umstdnde des Anlegers gestiitzt oder als fir ihn geeig-
net dargestellt wird und nicht ausschlieBlich tiber Informationsverbrei-
tungskanéle oder fiir die Offentlichkeit bekannt gegeben wird)

j. Depotgeschift (Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten
fur andere und damit verbundene Dienstleistungen)

k. Gewahrung von Krediten oder Darlehen an andere fiir die Durchfiihrung
von Wertpapierdienstleistungen, sofern das Unternehmen, das den
Kredit oder das Darlehen gewdhrt, an diesen Geschéften beteiligt ist

1. Beratung von Unternehmen Uber die Kapitalstruktur, die industrielle
Strategie sowie die Beratung und das Angebot von Dienstleistungen
bei Unternehmenskaufen und Unternehmenszusammenschliissen

m.Devisengeschifte, die in Zusammenhang mit Wertpapierdienst-
leistungen stehen

n. Erstellung, Verbreitung oder Weitergabe von Finanzanalysen oder
anderen Informationen tiber Finanzinstrumente oder deren Emitten-
ten, die direkt oder indirekt eine Empfehlung fiir eine bestimmte An-
lageentscheidung enthalten

o. Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Emissionsgeschaft
stehen

p. Dienstleistungen, die sich auf einen Basiswertim Sinne von § 2 Abs. 2
Nr. 3 oder 5 WpHG beziehen

Sparkassen-Finanzgruppe
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IIl. Insbesondere aber auch
a. mit Emittenten von Finanzinstrumenten, z.B. tber die Mitwirkung in Auf-
sichts- oder Beirdten
b. sowie aus Beziehungen unseres Hauses zu Emittenten von Finanzins-
trumenten dadurch, dass der jeweilige Emittent Tochterunternehmen
unseres Hauses ist oder unser Haus an dem jeweiligen Emittenten von
Finanzinstrumenten direkt oder indirekt beteiligt ist.

Daneben kann es zu Interessenkonflikten kommen, wenn unser Haus

a. an Emissionen des jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten
mitwirkt.

b. Kredit-/Garantiegeber des jeweiligen Emittenten von Finanzins-
trumenten ist.

c. an der Erstellung einer Finanzanalyse zum jeweiligen Emittenten
von Finanzinstrumenten beteiligt ist.

d. Zahlungen an/von den/dem jeweiligen Emittenten von Finanzins-
trumenten erbringt/erhdlt.

e. mit dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten Koope-
rationen eingegangen ist.

f. mit dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten gemein-
same direkte oder indirekte Tochterunternehmen/Beteiligungen
betreibt/halt.

Es kdnnen Interessenkonflikte auch dadurch auftreten, dass

a. unserem Haus oder einzelnen relevanten Personen unseres Hauses
Informationen vorliegen, die zum Zeitpunkt eines Kundengeschéfts
noch nicht 6ffentlich bekannt sind.

b. Anreize zur Bevorzugung eines bestimmten Finanzinstruments z. B. bei
Analyse, Beratung, Empfehlung oder Auftragsausfiihrung vorliegen.

IV. Zur weitgehenden Vermeidung dieser Interessenkonflikte ist unser Haus
Teil einer mehrstufigen Organisation mit entsprechender Aufgabenver-
teilung zwischen Sparkassen, Landesbanken und Dienstleistern.

Wir als Wertpapierfirma selbst wie auch unsere Mitarbeiter sind entspre-
chend der gesetzlichen Grundlagen verpflichtet, die unter Ziffer | genannten
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen ehr-
lich, redlich und professionell im Interesse unserer Kunden zu erbringen
und Interessenkonflikte, soweit méglich, zu vermeiden.

Unabhdngig davon haben wir eine Compliance-Organisation eingerichtet,
die insbesondere folgende MaRnahmen umfassen kann:

a. Die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen mit sogenannten Chi-
nese Walls, d.h. virtuellen bzw. tatsdchlichen Barrieren zur Beschrén-
kung des Informationsflusses.

b. Alle Mitarbeiter, bei denen im Rahmen ihrer Tatigkeit Interessenkon-
flikte auftreten konnen, sind zur Offenlegung all ihrer Geschifte in
Finanzinstrumenten verpflichtet.

c. Fihrung von Beobachtungs- bzw. Sperrlisten, in die Finanzinstrumen-
te, in denen es zu Interessenkonflikten kommen kann, aufgenommen
werden. Geschéfte in Finanzinstrumenten aus der Beobachtungsliste
bleiben erlaubt, werden aber zentral beobachtet; Geschéfte in Finanz-
instrumenten aus der Sperrliste sind untersagt.

d. Fihrung einer Insiderliste. In dieses Verzeichnis werden alle
relevanten Personen unseres Hauses, die bestimmungsgemaR Insi-
derinformationen haben (mit Zeitpunkt und Art der Information) auf-
genommen.

e. Eine laufende Kontrolle aller Geschéfte der in unserem Haus tatigen
relevanten Personen.

f. Bei Ausfiihrung von Auftragen handeln wir entsprechend den Ausfiih-
rungsgrundsatzen der S Broker AG & Co. KG (siehe Teil 2, Kapitel I1I)
bzw. der Weisung des Kunden.

g. Regelungen Uber die Annahme von Geschenken und sonstigen
Vorteilen.

h. Schulung unserer Mitarbeiter.

i. Uberwachung der Einhaltung der Kundeninteressen bei Ausgestal-
tung und Umsetzung von Vertriebsvorgaben.

V. Sind Interessenkonflikte in Einzelféllen ausnahmsweise nicht durch die
obige Aufgabenteilung oder unsere Compliance-Organisation vermeidbar,
werden wir unsere Kunden entsprechend dieser Policy darauf hinweisen.
Wir werden gdf. in diesen Féllen auf eine Beurteilung, Beratung oder Emp-
fehlung zum jeweiligen Finanzinstrument verzichten.

VI. Auf Wunsch des Kunden werden wir weitere Einzelheiten zu diesen
mdoglichen Interessenkonflikten zur Verfligung stellen.

C. Informationen iiber Dienstleistungen

Die S Broker AG & Co. KG steht lhren Kunden mit zahlreichen Dienstleis-
tungen rund um den Erwerb, die VerduRerung sowie die Verwahrung
von Finanzinstrumenten zur Verfligung und betreibt dariiber hinaus alle
bankublichen Geschéafte (insbesondere Kreditgeschaft, Kontofiihrung,

Einlagengeschaft, Wertpapier- und Depotgeschéft, Zahlungsverkehr u.a.),
soweit die bankrechtlichen Regelungen keine Einschrankungen vorsehen.
Die S Broker AG & Co. KG erbringt keine Beratungsdienstleistungen. Sie
fuhrt ihr ohne eine solche Beratungsdienstleistung angetragene Wertpa-
piergeschiafte des Kunden als Kommissionarin aus, nachdem sie auf Basis
der ihr vorliegenden Informationen gepriift hat, ob der Kunde schon tber
hinreichende theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen ver-
fugt, um die mit dem konkret beabsichtigten Wertpapiergeschéft verbun-
denen Risiken angemessen beurteilen zu kénnen. Die Priifung kann dazu
fuhren, dass die S Broker AG & Co. KG den Kunden auf die aus ihrer Sicht
moglicherweise fehlende Angemessenheit des Auftrags hinweist. Die Or-
der wird dann von der SBroker AG & Co. KG nur nach ausdriicklicher Freiga-
be durch den Kunden ausgefiihrt. Erfahrungen in einzelnen Produktklas-
sen werden automatisch anhand der Wertpapiertransaktionen erworben,
die in der Vergangenheit bei der S Broker AG & Co. KG durchgefuihrt wur-
den. Einzelheiten und Informationen, wie z. B. Wertpapierverkaufsprospek-
te, die nach dem Wertpapierprospektgesetz veroffentlicht wurden, sowie
gegebenenfalls wesentliche Anlegerinformationen zu Investmentfonds
und Produktinformationsblatter zu zahlreichen Finanzprodukten stellen
wir lhnen auf unserer Homepage unter www.sbroker.de zur Verfligung.
Daruiber hinaus gibt die S Broker AG & Co. KG in verschiedenen Formen
Finanzanalysen weiter, die von Dritten erstellt wurden. Finanzanalysen
sind Informationen Uber Finanzinstrumente oder Emittenten, die Emp-
fehlungen fir eine bestimmte Anlageentscheidung enthalten und einem
individuell nicht bestimmbaren Personenkreis — wie z.B. den Nutzern des
S Broker DepotPlus-Transaktionsbereichs — zugdnglich gemacht werden.

D. Information tUber gesetzliche Regelungen der Banken-
sanierung und -abwicklung

Wir mochten Sie informieren, dass Bankaktien, Schuldverschreibungen
von Banken und Sparkassen sowie andere Forderungen gegen Banken
und Sparkassen europaweit besonderen Vorschriften fir den Fall der Be-
standsgefahrdung dieser Institute unterliegen. Hintergrund sind die ge-
setzlichen Regelungen der Bankensanierung und -abwicklung, die in einem
Abwicklungsfall zur Anwendung kommen kénnen. Diese Regelungen (z.B.
sogenanntes ,,Bail-in“) konnen sich fur den Anleger beziehungsweise Ver-
tragspartner im Abwicklungsfall des Instituts nachteilig auswirken. Nahere
Informationen, welche Finanzinstrumente betroffen sind, erhalten Sie unter:
www.bafin.de (unter dem Suchbegriff: Haftungskaskade).

E. Informationen iiber Ausfiihrungsplitze

Informationen uber die Ausfiihrungspldtze entnehmen Sie bitte den Aus-
fuhrungsgrundsatzen der S Broker AG & Co. KG (Anhang in Teil 2, Kapitel Ill
»Bedingungen fiir Wertpapiergeschafte*).

F. Kosten und Nebenkosten

Informationen tGber Kosten und Nebenkosten entnehmen Sie bitte unserem
Preis- und Leistungsverzeichnis.

G. Hinweis zum sogenannten Day Trading

Wir ermdglichen Ihnen den taggleichen Kauf und Verkauf desselben Wert-
papiers, Geldmarktinstruments oder Derivats (sog. Day Trading). Diese
Geschéfte sind mit besonderen Risiken behaftet Gber die wir in der Ihnen
libermittelten Broschire ,Basisinformationen tiber Vermdgensanlagen in
Wertpapieren und weiteren Kapitalanlagen® informieren.

H. Information iiber den Zielmarkt des Produkts

Fur Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente wird ein Zielmarkt fest-
gelegt. Mit dem Zielmarkt werden die Kundengruppen beschrieben, an die
sich das Produkt richtet. Bei beratungsfreien Orders werden wir den Ziel-
markt nur im Hinblick auf die Zielmarktkriterien ,,Kundenkategorie* sowie
,Kenntnisse und Erfahrungen“ priifen.

|. Datenschutzrechtlicher Hinweis

Fur Wertpapier- und sonstige Finanzdienstleistungen verarbeiten wir Ihre
hierfiir jeweils erforderlichen personenbezogenen Daten. Zwecke sind die
Erfillung der mit Ihnen geschlossenen Vertrage (z.B. Depotvertrdge) und
die Erfiillung uns obliegender rechtlicher Verpflichtungen (z.B. aus dem
Wertpapierhandelsgesetz).
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J. Information zum Steuereinbehalt bei Kapitalertragen
ohne Liquiditatszufluss

Sofern wir den Einbehalt einer Kapitalertragsteuer nicht aus einem Liquidi-
tatszufluss vornehmen kdnnen (z.B. im Fall der Vorabpauschale bei Invest-
mentfonds oder bei der Einbuchung von Bonusaktien), sind wir gesetzlich
ermdchtigt, die anfallende Kapitalertragsteuer einem bei uns gefiihrten
Konto des Kunden zu belasten. Die Belastung eines nicht ausgeschopften
Kontokorrentkredits (eingerdumte Kontouberziehung) ist dabei ausge-
schlossen, wenn Sie vor dem Zufluss der Kapitalertrdge der Inanspruch-
nahme des Kontokorrentkredits widersprechen. Deckt das zur Verfiigung
stehende Guthaben einschlieBlich eines zur Verfligung stehenden Konto-
korrentkredits den Steuerbetrag nicht oder nicht vollstédndig ab, sind wir
gesetzlich verpflichtet, den vollen Kapitalertrag dem Finanzamt anzuzeigen.

K. Hinweis auf die Schlichtungsstelle sowie zum

Beschwerdemanagement

Bei Streitigkeiten mit der S Broker AG & Co. KG besteht die Méglichkeit,
sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes zu wenden. Nédheres dazu finden Sie in Punkt 21 der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (AGB).

L. Information zum Widerrufsrecht im Falle eines Nachtrages
zum Wertpapierprospekt

Um ein Wertpapier in der Europdischen Union 6ffentlich anbieten zu kénnen,

ist der Anbieter (in der Regel der Emittent dieses Wertpapiers) gemaR der

EU-Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) grundsatzlich ver-

pflichtet, einen Wertpapierprospekt zu veroffentlichen, welcher von der je-

weils zustdndigen nationalen Aufsichtsbehérde (in Deutschland ist dies die

Bundesanstaltfiir Finanzdienstleistungsaufsicht—BaFin) gebilligt wurde. Der

Wertpapierprospekt enthdlt eine ausfiihrliche Beschreibung des jeweiligen

Wertpapiers und wird auf der Website des Emittenten verdffentlicht. Es be-

steht unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen die Moglichkeit, dass

ein sog. Nachtrag zum Wertpapierprospekt vom Emittenten verdffentlicht
wird. In einem solchen Nachtrag missen entsprechend der gesetzlichen

Vorgaben vom Emittenten jeder wichtige neue Umstand sowie jede we-

sentliche Unrichtigkeit / Ungenauigkeit in Bezug auf die in einem Prospekt

enthaltenen Angaben, welche die Bewertung des Wertpapiers beeinflussen
kénnen und die in einem bestimmten Zeitraum (und zwar zwischen der Bil-
ligung des Prospekts und dem Auslaufen der Angebotsfrist oder —falls spa-
ter — der Er6ffnung des Handels an einem geregelten Markt) auftreten oder
festgestellt werden, unverziglich genannt werden. Jeder Nachtrag wird vom
jeweiligen Emittenten auf seiner Website veroffentlicht. Wenn Sie ein Wert-
papier erworben oder gezeichnet haben und der hierfir maBgebliche Wert-
papierprospekt Gegenstand eines Nachtrags ist, kann lhnen gemaR Artikel

23 der EU Prospektverordnung ein Widerrufsrecht zustehen. Der Nachtrag

wird (entsprechend der gesetzlichen Vorgaben) Angaben dazu enthalten

¢ unter welchen Umstanden Anlegern ein Widerrufsrecht zusteht,

¢ an wen sich die Anleger wenden kénnen, wenn sie ihr Widerrufsrecht
ausiiben wollen und

e die Frist, innerhalb derer Anleger von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch
machen konnen (die Frist fiir den Widerruf betragt gesetzlich 3 Arbeits-
tage ab Veréffentlichung des Nachtrags; die Frist kann vom Emittenten
jedoch auch freiwillig verlangert werden).

Der Widerruf bedarf keiner Begriindung. Wir werden Sie {iber die

Veroffentlichung eines Nachtrags zeitnah (i.d.R. bis zum Ende des ersten

Arbeitstages nach Veréffentlichung des Nachtrags) informieren, allerdings

nur,

e wenn Sie das Wertpapier iiber uns in einem bestimmten Zeitraum
erworben oder gezeichnet haben (und zwar zwischen dem Zeitpunkt der
Billigung des Prospekts fiir das betreffende Wertpapier und dem Ende
der Erstausgabefrist des Wertpapiers; die Erstausgabefrist bezieht sich
auf den Zeitraum, in dem Emittenten oder Anbieter dem Publikum Wert-
papiere gemaR dem Prospekt anbieten und schlie8t nachfolgende Zeit-
rdume aus, in denen Wertpapiere auf dem Markt weiterverkauft werden),

e soweit lhnen ein Widerrufsrecht fiir das betreffende Wertpapier zu-
stehen kann.

Wir werden lhnen bei der Ausiibung des Widerrufsrechts gerne behilflich

sein.

M. Allgemeine Information fiir Kunden tiber Zuwendungen

Die S Broker AG & Co. KG bietet lhnen fiir Ihre Vermdgensanlage in Finanzin-
strumenten hochwertige Dienstleistungen an. Um diese Wertpapierdienst-
leistungen auf einem gleichbleibend hohen und zugleich kostengtinstigen
Niveau erbringen zu kénnen, investiert die S Broker AG & Co. KG laufend
insbesondere in die Bereitstellung, die Verbesserung und den stetigen Aus-

bau ihrer effizienten und qualitativ hochwertigen Serviceleistungen und
die Infrastruktur, in das breite und hochaktuelle Angebot von Finanzinfor-
mationen und Funktionalitdten der Website sowie in die Erweiterung ihres
Produkt- und Leistungsangebotes. Dieser Service ist insgesamt mit einem
kostenintensiven personellen und organisatorischen Aufwand verbunden.
Zur Deckung dieses Aufwands erhélt die S Broker AG & Co. KG Vertriebs-
vergiitungen in Form von Zuwendungen ihrer Vertriebspartner oder in
Form von Margen, die die S Broker AG & Co. KG aus der Differenz zwischen
Einkaufs- und Verkaufspreis generiert. Zuwendungen kénnen in Form von
Geldzahlungen oder sonstigen geldwerten Vorteilen gewdhrt werden.
Werden Zuwendungen in Form von Geldzahlungen erbracht, ist zwischen
einmaligen und laufenden Zahlungen zu unterscheiden. Einmalige Zuwen-
dungen werden an die S Broker AG & Co. KG von den Vertriebspartnern als
einmalige umsatzabhdngige Vergiitung geleistet. Laufende Zuwendun-
gen werden an die S Broker AG & Co. KG von den Vertriebspartnern als
wiederkehrende bestandsabhéngige Vergiitung geleistet. Zuwendungen in
Form von geldwerten Vorteilen (teilweise auch nur als geringwertiger Vor-
teil) konnen wir von Produkt- und Dienstleistungsanbietern erhalten. Im
Wesentlichen handelt es sich dabei um:
e Mitarbeiterorientierte Sachleistungen, z.B.

¢ technische Unterstiitzungsleistungen,

¢ Informationsmaterial zu Produkten und Markt,

¢ allgemeine Vertriebsunterstiitzung.
¢ Mitarbeiterorientierte Dienstleistungen, z.B.

¢ SchulungsmalRnahmen,

¢ Vortrage, Fachtagungen;

¢ Beratungsleistungen.
¢ Kundenorientierte Sach- und Dienstleistungen, z.B.

¢ Vertriebsmaterial,

¢ Kundenveranstaltungen und -vortrdge,

o Give-aways.
Dabei stellt die S Broker AG & Co. KG organisatorisch jeweils sicher, dass
diese Zuwendungen lhren Interessen als Kunde nicht entgegenstehen,
sondern dafiir eingesetzt werden, die Qualitat der erbrachten Wertpapier-
dienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen aufrechtzuer-
halten und weiter zu verbessern. Unabhéngig hiervon informieren wir
Sie jeweils Uber die aktuellen Vertriebsvergutungen bzgl. empfohlener
Finanzinstrumente, die wir von unseren Vertriebspartnern insbesondere

¢ beim Vertrieb von Anteilen an Investmentvermégen,

¢ beim Vertrieb verzinslicher Wertpapiere,

¢ beim Vertrieb von Zertifikaten oder strukturierten Anleihen und

¢ beiZeichnungen von Aktienneuemissionen
erhalten. Dariiber hinaus finden Sie nachfolgend allgemeine Informationen
zu Vertriebsvergiitungen (Zuwendungen oder Margen), mit denen wir eine
groBtmagliche Transparenz als Grundlage fiir Ihre Anlageentscheidung
schaffen wollen. Aus den nachfolgend aufgefiihrten Vergiitungen, die unse-
re Vertriebspartner fiir die jeweiligen Finanzprodukte erheben, erhalten wir
regelmdRig entsprechende Zuwendungen.

I. Anteile an Investmentvermégen

Einmalige Zuwendung: Investmentgesellschaften erheben bei der
Ausgabe von Fondsanteilen einen Ausgabeaufschlag, der uns bis zur
Hohe des gesamten Ausgabeaufschlags als einmalige Zuwendung
zuflieRBen kann. So wird auch bei den ,Classic-Fonds“ des DekaBank-
Konzerns verfahren. Die Hohe des Ausgabeaufschlags betragt in der
Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwischen 0,1 und 5,5% des
Nettoinventarwerts des Anteils und bei Aktienfonds, offenen Immo-
bilienfonds und Misch- bzw. Dachfonds zwischen 0,1 und 5,75 % des
Nettoinventarwerts des Anteils.

Laufende Zuwendung: Bei ,Trading-Fonds“ des DekaBank-Konzerns
bzw. sogenannten ,No-Load-Fonds“ wird kein Ausgabeaufschlag er-
hoben, sondern dem Fondsvermégen zur Verbesserung der Qualitdt
unserer Dienstleistungserbringung eine laufende Zuwendung ent-
nommen. Diese laufende Zuwendung erhalten wir fiir den Zeitraum, in
dem Sie die Fondsanteile in Ihrem Depot verwahren lassen. Teilweise
erhalten wir auch bei Fonds mit Ausgabeaufschlag eine laufende Zu-
wendung, die typischerweise geringer ausfdllt als bei Fonds ohne
Ausgabeaufschlag. Die Hohe der laufenden Zuwendung betragt in der
Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwischen 0,1 und 1,2 % p.a., bei
Aktienfonds zwischen 0,1 und 1,5 % p. a., bei offenen Immobilienfonds
zwischen 0,1 und 0,6 % p.a. und bei Misch- bzw. Dachfonds zwischen
0,1und1,7% p.a.

1. Verzinsliche Wertpapiere

Sofern die S Broker AG & Co. KG Ihnen verzinsliche Wertpapiere (Anleihen)
im Wege des Festpreisgeschafts verkauft, vereinbart sie mit Ihnen einen
Kaufpreis und vereinnahmt daraus eine Marge. Liegt dem Erwerb durch
Sie kein Festpreisgeschéft zugrunde, so erhdlt sie fuir den Vertrieb von
verzinslichen Wertpapieren eine einmalige Zuwendung vom Emittenten
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oder Vertriebspartner. Die Hohe der Marge bzw. Zuwendung variiert je
nach Laufzeit des jeweiligen Wertpapiers und betragt in der Regel zwi-
schen 0,1 und 3,5 % des Kurswerts oder des Nennwerts.

Zertifikate oder strukturierte Anleihen

Einmalige Vertriebsvergiitung: Sofern die S Broker AG & Co. KG lhnen
Zertifikate im Wege des Festpreisgeschafts verkauft, vereinbart sie mit
lhnen einen Kaufpreis und vereinnahmt daraus eine Marge. Liegt dem
Erwerb durch Sie kein Festpreisgeschaft zugrunde, so erhélt sie fir den
Vertrieb von Zertifikaten oder strukturierten Anleihen eine einmalige
Zuwendung vom Emittenten oder Vertriebspartner. Die Héhe der Marge
bzw. Zuwendung variiert je nach Produktausgestaltung (Aktienanleihen,
Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, Kapitalschutzzertifikate, Zins-
anleihen usw.) und Laufzeit und betrdgt in der Regel zwischen 0,1 und
5% des Kurswerts oder des Nennwerts.

Laufende Zuwendung: In Ausnahmeféllen fallen auch im Zusammen-
hang mit dem Vertrieb von Zertifikaten oder strukturierten Anleihen
laufende Zuwendungen an, solange sich die entsprechenden Zertifikate
oder strukturierten Anleihen in lhrem Depot befinden. Sofern auch bei
Zertifikaten oder strukturierten Anleihen laufende Zuwendung gezahlt
werden, betragt die laufende Zuwendung in der Regel zwischen 0,1 und
1,5% p.a.

IV. Aktienneuemissionen

Bei Zeichnung von Aktienneuemissionen erhalten wir in manchen
Féllen vom Emittenten nach Zuteilung eine Vergiitung auf die Gesamt-
zuteilungssumme. Die Rahmenbedingungen werden vom Emittenten
bzw. dem Emissionskonsortium festgelegt. Ob und in welcher Héhe Zu-
wendungen flieRen, teilen wir lhnen mit.

V. Andere Finanzinstrumente
Soweit wir Zuwendungen, die der Verbesserung der Qualitat unserer
Dienstleistungen dienen, beziiglich anderer Finanzinstrumente erhal-

ten, werden wir Ihnen diese im Einzelfall gesondert mitteilen.

V

. Weiterleitung von Zuwendungen an lhre Sparkasse

Die S Broker AG & Co. KG leitet die Zuwendungen, die sie im Zusam-
menhang mit Wertpapiergeschaften des Kunden tber Anteile an Invest-
mentvermdgen, Zertifikaten oder strukturierten Anleihen, verzinslichen
Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten erhélt (siehe oben), zum
Teil an Ihre Sparkasse weiter, die Sie bei Wertpapiergeschéaftenbetreut
bzw. den Geschéftsabschluss mit der S Broker AG & Co. KG vermittelt. Die
Sparkasse erhdlt von der S Broker AG & Co. KG in der Regel bis nahezu
50% der fiir den Abschluss des Geschéfts vom Dritten (siehe oben) an
die S Broker AG & Co. KG gezahlten einmaligen Zuwendung (z. B. des Aus-
gabeaufschlags). Die laufenden Zuwendungen, die auf den jeweiligen
im S Broker AG & Co. KG Depot gebuchten Bestand des Kunden wieder-
kehrend anfallen (siehe ebenfalls oben), behdlt in der Regel die S Broker
AG & Co. KG vollstandig. Einzelheiten zu den von ihr fir ein konkretes
Wertpapier vereinnahmten Zuwendungen teilt die Sparkasse lhnen auf
Nachfrage mit. Geht dem Geschift eine Anlageberatung durch die Spar-
kasse voraus, erfolgt die Mitteilung unaufgefordert im Rahmen der Bera-
tung.

Detailinformationen zu samtlichen vorgenannten Zuwendungen
(Ziff. 1 bis V) erhalten Sie Giber die telefonische Kunden-Hotline unter
0611 2044-1933.

N. Information fiir Aktiondre im Hinblick auf
Hauptversammlungen

Wir informieren Sie als Aktiondr einer Aktiengesellschaft mit Sitz in der EU
Uber die Einberufung der Hauptversammlung. Die Unterlagen zur Haupt-
versammlung (z.B. Tagesordnung) stellt die jeweilige Aktiengesellschaft
auf ihrer Internetseite bereit. In unserer Mitteilung Uber die Einberufung
der Hauptversammlung finden Sie dementsprechend eine Internet-
Adresse, unter der Sie die Unterlagen zur Hauptversammlung abrufen kon-
nen. Handelt es sich bei lhrem Aktienbesitz hingegen um Namensaktien
einer inldndischen Aktiengesellschaft, erhalten Sie die Information tiber
die Einberufung und alle Unterlagen zur Hauptversammlung im Regelfall
direkt von der Aktiengesellschaft.
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I Allgemeine Geschiftsbedingungen

1. Geltungsbereich und Anderungen dieser Geschéftsbedingungen und
der Sonderbedingungen fiir einzelne Geschiéftsbeziehungen

1.1  Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten fiir die gesamte Geschéftsver-
bindung zwischen dem Kunden und den inldndischen Geschéftsstellen der
SBroker AG & Co. KG. Daneben gelten fiir einzelne Geschéftsbeziehungen (zum
Beispiel fir das Wertpapiergeschaft, den Zahlungsverkehr und fiir den Spar-
verkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergdénzungen zu diesen
Allgemeinen Geschéftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoerdff-
nung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhalt
der Kunde auch Geschéftsverbindungen zu auslandischen Geschéftsstellen,
sichert das Pfandrecht der S Broker AG & Co. KG (Ziffer 14 dieser Geschéftsbe-
dingungen) auch die Anspriiche dieser ausldndischen Geschéftsstellen.

1.2 Anderungen

a)  Anderungsangebot

Anderungen dieser Geschiftsbedingungen und der Sonderbedingungen wer-
den dem Kunden spatestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der S Broker
AG & Co. KG im Rahmen der Geschéftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kénnen die
Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

b)  Annahme durch den Kunden

Die von der S Broker AG & Co. KG angebotenen Anderungen werden nur wirk-
sam, wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfol-
gend geregelten Zustimmungsfiktion.

Q) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Anderungsange-
bots (Zustimmungsfiktion), wenn
(aa) das Anderungsangebot der S Broker AG & Co. KG erfolgt, um die Uber-
einstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veranderten
Rechtslage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschafts-
bedingungen oder der Sonderbedingungen
« aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlieRlich unmittelbar
geltender Rechtsvorschriften der Europdischen Union, nicht mehr der
Rechtslage entspricht oder
e durch eine rechtskréftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet
werden darf oder
¢ aufgrund einer verbindlichen Verfligung einer fiir die S Broker AG &
Co. KG zustdndigen nationalen oder internationalen Behorde (z.B. der
Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europai-
schen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflich-
tungen der S Broker AG & Co. KG in Einklang zu bringen ist und
(bb) der Kunde das Anderungsangebot der S Broker AG & Co. KG nicht vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen
abgelehnt hat. Die S Broker AG & Co. KG wird den Kunden im Anderungs-
angebot auf die Folgen seines Schweigens hinweisen.

d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion

Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

¢ bei Anderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der Geschéftsbe-
dingungen und der entsprechenden Regelungen in den Sonderbedingungen
oder

* bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Ent-
gelte fur Hauptleistungen betreffen, oder

* bei Anderungen von Entgelten, die auf eine Uber das vereinbarte Entgelt fur
die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind,
oder

* bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen,
oder

* bei Anderungen, die das bisher vereinbarte Verhiltnis von Leistung und
Gegenleistung erheblich zugunsten der S Broker AG & Co. KG verschieben
wiirden. In diesen Féllen wird die S Broker AG & Co. KG die Zustimmung des
Kunden zu den Anderungen auf andere Weise einholen.

e) Kundigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion

Macht die S Broker AG & Co. KG von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann
der Kunde den von der Anderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kosten-
frei kiindigen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird die S Broker AG & Co. KG den
Kunden inihrem Anderungsangebot besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

2.1 Bankgeheimnis

Die S Broker AG & Co. KG ist zur Verschwiegenheit tUber alle kundenbezogenen
Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankge-

S Broker AG & Co. KG
Sitz: Wiesbaden

Kundenservice DepotPlus
Postfach 900150
39133 Magdeburg

Kunden-Hotline:
0611 2044-1933
depotplus@sbroker.de

heimnis). Informationen tiber den Kunden darf die S Broker AG & Co. KG nur weiter-
geben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewil-
ligt hat oder die S Broker AG & Co. KG zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

2.2 Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthdlt allgemein gehaltene Feststellungen und Bemer-
kungen uber die wirtschaftlichen Verhdltnisse des Kunden, seine Kreditwiir-
digkeit und Zahlungsfahigkeit; betragsméaBige Angaben liber Kontostédnde,
Sparguthaben, Depot- oder sonstige der S Broker AG & Co. KG anvertraute
Vermdgenswerte sowie Angaben tber die Hohe von Kreditinanspruchnahmen
werden nicht gemacht.

2.3 Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Bankauskunft

Die S Broker AG & Co. KG ist befugt, Uber juristische Personen und im Han-
delsregister eingetragene Kaufleute Bankauskiinfte zu erteilen, sofern sich
die Anfrage auf ihre geschéftliche Tatigkeit bezieht. Die S Broker AG & Co. KG
erteilt jedoch keine Auskiinfte, wenn ihr eine anderslautende Weisung des
Kunden vorliegt. Bankauskiinfte tiber andere Personen, insbesondere tiber
Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die S Broker AG & Co. KG nur dann,
wenn diese generell oder im Einzelfall ausdriicklich zugestimmt haben. Eine
Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse
an der gewiinschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass schutzwiirdige Belange des Kunden der Auskunfts-
erteilung entgegenstehen.

2.4 Empfanger von Bankauskiinften
Bankauskuinfte erteilt die S Broker AG & Co. KG nur eigenen Kunden sowie an-
deren Kreditinstituten fiir deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der S Broker AG & Co. KG; Mitverschulden des Kunden

3.1 Haftungsgrundsétze

Die S Broker AG & Co. KG haftet bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen fiir jedes
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfiillung ihrer Ver-
pflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen fiir einzelne Geschéfts-
beziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen
diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum
Beispiel durch Verletzung der in Ziffer 11 dieser Geschéaftsbedingungen aufge-
fuhrten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundséatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang
die S Broker AG & Co. KG und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2 Weitergeleitete Auftrage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgefiihrt
wird, dass die S Broker AG & Co. KG einen Dritten mit der weiteren Erledigung
betraut, erfillt die S Broker AG & Co. KG den Auftrag dadurch, dass sie ihnim
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies be-
trifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskiinften bei anderen Kreditinsti-
tuten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In
diesen Féllen beschréankt sich die Haftung der S Broker AG & Co. KG auf die
sorgfdltige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

3.3 Storung des Betriebs

Die S Broker AG & Co. KG haftet nicht fiir Schaden, die durch héhere Gewalt,
Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu ver-
tretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstérung,
Verfiigungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist
Der Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der S Broker AG &
Co. KG nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskréf-
tig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschrankung gilt nicht fiir eine vom
Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem
Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemdf 88 513, 491 bis 512 BGB hat.

5. Verfiigungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegentiiber der S Broker AG
& Co. KG auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der S Broker AG & Co. KG
seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der
S Broker AG & Co. KG eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der
letztwilligen Verfiigung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehériger Eréffnungs-
niederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Testa-
mentsvollstrecker bezeichnetist, als Berechtigten ansehen, ihn verfiigen lassen
und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn
der S Broker AG & Co. KG bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach
Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfligungsberech-
tigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrldssigkeit nicht bekannt geworden ist.

6. MaRgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmannischen und
offentlich-rechtlichen Kunden

6.1 Geltung deutschen Rechts

Fir die Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und der S Broker AG & Co.

KG gilt deutsches Recht.

Sparkassen-Finanzgruppe
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6.2  Gerichtsstand fir Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschéaftsbeziehung dem
Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die S Broker AG & Co.
KG diesen Kunden an dem fiir die kontofiihrende Stelle zustdndigen Gericht
oder bei einem anderen zustdndigen Gericht verklagen; dasselbe gilt fiir eine
juristische Person des o6ffentlichen Rechts und fiir 6ffentlich-rechtliche Son-
dervermogen. Die S Broker AG & Co. KG selbst kann von diesen Kunden nur an
dem fir die kontofiihrende Stelle zustandigen Gericht verklagt werden.

6.3  Gerichtsstand fiir Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fiir Kunden, die im Ausland eine ver-
gleichbare gewerbliche Tatigkeit ausiiben, sowie fiir ausléndische Institutio-
nen, die mit inldandischen juristischen Personen des &ffentlichen Rechts oder
mit einem inldndischen &ffentlich-rechtlichen Sondervermégen vergleichbar
sind.

Kontofiihrung

7. Rechnungsabschliisse bei Kontokorrentkonten
(Konten in laufender Rechnung)

7.1  Erteilung der Rechnungsabschliisse

Die S Broker AG & Co. KG erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht
etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen
Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen bei-
derseitigen Anspriiche (einschlieRlich der Zinsen und Entgelte der S Broker AG
& Co. KG) verrechnet. Die S Broker AG & Co. KG kann auf den Saldo, der sich aus
der Verrechnung ergibt, nach Ziffer 12 dieser Geschéaftsbedingungen oder nach
der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

7.2 Fristfur Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit eines Rechnungs-
abschlusses hat der Kunde spéatestens vor Ablauf von sechs Wochen nach des-
sen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend,
genligt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die
S Broker AG & Co. KG bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders
hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rech-
nungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein
Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der S Broker AG & Co. KG

8.1 VorRechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer
falschen Kontonummer) darf die S Broker AG & Co. KG bis zum n&chsten Rech-
nungsabschluss durch eine Belastungsbuchung riickgangig machen (Storno-
buchung), soweit ihr ein Riickzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht;
der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden,
dass erin Hohe der Gutschrift bereits verfiigt hat.

8.2 Nach Rechnungsabschluss

Stellt die S Broker AG & Co. KG eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem
Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Riickzahlungsanspruch gegen den
Kunden zu, so wird sie in Hohe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Ein-
wendungen, so wird die S Broker AG & Co. KG den Betrag dem Konto wieder
gutschreiben und ihren Riickzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

8.3 Information des Kunden; Zinsberechnung

Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die S Broker AG & Co. KG den
Kunden unverziiglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die S Broker AG &
Co. KG hinsichtlich der Zinsberechnung riickwirkend zu dem Tag vor, an dem
die fehlerhafte Buchung durchgefiihrt wurde.

9. Einzugsauftrage

9.1 Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die S Broker AG & Co. KG den Gegenwert von Schecks und Lastschrif-
ten schon vor ihrer Einldsung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer
Einlésung. Und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei der S Broker AG & Co.
KG selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein,
von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum
Beispiel Zinsscheine) und erteilt die S Broker AG & Co. KG tiber den Betrag eine
Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die S Broker AG & Co. KG
den Betrag erhélt. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Papiere bei der S Bro-
ker AG & Co. KG selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht
eingeldst oder erhilt die S Broker AG & Co. KG den Betrag aus dem Einzugsauf-
trag nicht, macht die S Broker AG & Co. KG die Vorbehaltsgutschrift riickgéngig.
Dies geschieht unabhéngig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsab-
schluss erteilt wurde.

9.2  Einlésung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks
Lastschriften sowie Schecks sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung nicht
spdtestens am zweiten Bankarbeitstag! — bei SEPA-Firmenlastschriften nicht

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage auBer Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Bank Identifer Code (Bank-Identifizierungs-Code).

spatestens am dritten Bankarbeitstag — nach ihrer Vornahme riickgdngig ge-
macht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger einge-
16st. Schecks sind auch schon dann eingeldst, wenn die S Broker AG & Co. KGim
Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die Uiber die Abrechnungs-
stelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingeldst, wenn sie nicht bis zu
dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zuriickgegeben werden.

10. Fremdwdhrungsgeschdfte und Risiken bei Fremdwahrungskonten

10.1 Auftragsausfiihrung bei Fremdwédhrungskonten

Fremdwéahrungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden
und Verfiigungen des Kunden in fremder Wéhrung bargeldlos abzuwickeln.
Verfligungen tber Guthaben auf Fremdwahrungskonten (zum Beispiel durch
Uberweisungsauftrige zulasten des Fremdwahrungsguthabens) werden unter
Einschaltung von Banken im Heimatland der Wahrung abgewickelt, wenn sie die
S Broker AG & Co. KG nicht vollstéandig innerhalb des eigenen Hauses ausfuhrt.

10.2 Gutschriften bei Fremdwdhrungsgeschéaften mit dem Kunden

SchlieBt die S Broker AG & Co. KG mit dem Kunden ein Geschift (zum Beispiel
ein Devisentermingeschéft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in
fremder Wahrung schuldet, wird sie ihre Fremdwahrungsverbindlichkeit durch
Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Wahrung erfiillen, sofern nicht
etwas anderes vereinbart ist.

10.3 Voriibergehende Beschrankung der Leistung durch die
S Broker AG & Co. KG

Die Verpflichtung der S Broker AG & Co. KG zur Ausfiihrung einer Verfiigung
zulasten eines Fremdwahrungsguthabens (Ziffer 10.1) oder zur Erfiillung einer
Fremdwéahrungsverbindlichkeit (Ziffer 10.2) ist in dem Umfang und solange
ausgesetzt, wie die S Broker AG & Co. KG in der Wahrung, auf die das Fremd-
wahrungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter
MaRnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Wahrung nicht oder nur einge-
schréankt verfiigen kann. In dem Umfang und solange diese MaRnahmen oder
Ereignisse andauern, ist die S Broker AG & Co. KG auch nicht zu einer Erfiillung
an einem anderen Ort aulRerhalb des Landes der Wahrung, in einer anderen
Wahrung (auch nichtin Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet.
Die Verpflichtung der S Broker AG & Co. KG zur Ausfiihrung einer Verfiigung
zulasten eines Fremdwéahrungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn
sie die S Broker AG & Co. KG vollstandig im eigenen Haus ausfiihren kann.
Das Recht des Kunden und der S Broker AG & Co. KG, féllige gegenseitige
Forderungen in derselben Wahrung miteinander zu verrechnen, bleibt von den
vorstehenden Regelungen unberiihrt.

10.4 Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwahrungsgeschaften ergibt
sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt
erganzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

11.  Mitwirkungspflichten des Kunden

11.1 Mitteilung von Anderungen

Zur ordnungsgemdfen Abwicklung des Geschaftsverkehrs ist es erforderlich,
dass der Kunde der S Broker AG & Co. KG Anderungen seines Namens und
seiner Anschrift sowie das Erloschen oder die Anderung einer gegeniiber
der S Broker AG & Co. KG erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer
Volimacht) unverziiglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann,
wenn die Vertretungsmacht in ein 6ffentliches Register (z.B. in das Handelsre-
gister) eingetragen ist und ihr Erléschen oder ihre Anderung in dieses Register
eingetragen wird. Daruber hinaus kénnen sich weitergehende gesetzliche Mit-
teilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwéaschegesetz, ergeben.

11.2 Klarheit von Auftragen

Auftrdge jeder Art miissen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht
eindeutig formulierte Auftrdge kénnen Riickfragen zur Folge haben, die zu
Verzdgerungen fiihren kénnen. Vor allem hat der Kunde bei Auftrégen auf
die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Angaben, insbesondere der Konto-
nummer und Bankleitzahl oder IBAN? und BIC® sowie der Wahrung zu achten.
Anderungen, Bestitigungen oder Wiederholungen von Auftrigen miissen als
solche gekennzeichnet sein.

11.3 Besondere Hinweise bei Eilbediirftigkeit der Ausfiihrung eines
Auftrages

Halt der Kunde bei der Ausfiihrung eines Auftrages besondere Eile fiir nétig,

hat er dies der S Broker AG & Co. KG gesondert mitzuteilen. Bei formularmé&Rig

erteilten Auftragen muss dies aulRerhalb des Formulars erfolgen.

11.4 Prufung und Einwendungen bei Mitteilungen der S Broker AG & Co. KG
Der Kunde hat Kontoausziige, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertréag-
nisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen uber die Ausfiihrung von
Auftrdgen sowie Informationen (liber erwartete Zahlungen und Sendungen
(Avise) aufihre Richtigkeit und Vollstandigkeit unverziiglich zu Giberpriifen und
etwaige Einwendungen unverzuglich zu erheben.
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11.5 Benachrichtigung der S Broker AG & Co. KG bei Ausbleiben von
Mitteilungen

Falls Rechnungsabschlisse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zu-
gehen, muss er die S Broker AG & Co. KG unverziiglich benachrichtigen. Die
Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen,
deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoausziige
nach der Ausfiihrung von Auftragen des Kunden oder tiber Zahlungen, die der
Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

12.1 Zinsen und Entgelte im Geschaft mit Verbrauchern

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fiir die tiblichen Bankdienstleistungen, die
die Bank gegeniiber Verbrauchern erbringt, einschlieRlich der Héhe von Zah-
lungen, die Uber die fir die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen,
ergeben sich aus dem ,,Preisaushang — Regelsatze im standardisierten Privat-
kundengeschéft” und ergénzend aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis*.
Wenn ein Verbraucher eine dort aufgefiihrte Hauptleistung in Anspruch nimmt
und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu
diesem Zeitpunkt im ,Preisaushang” oder ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“
angegebenen Zinsen und Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf eine tiber das
vereinbarte Entgelt fur die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Ver-
brauchers gerichtet ist, kann die S Broker AG & Co. KG mit dem Verbraucher nur
ausdriicklich treffen, auch wenn sie im ,,Preisaushang“ oderim ,,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesen ist. Fiir die Vergiitungen der nichtim ,,Preisaus-
hang“ oder im ,Preis- und Leistungsverzeichnis* aufgefiihrten Leistungen, die
im Auftrag des Verbrauchers erbracht werden und die, nach den Umstéanden zu
urteilen, nur gegen eine Vergiitung zu erwarten sind, gelten, soweit keine ande-
re Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

12.2 Zinsen und Entgelte im Geschaft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Die Hohe der Zinsen und Entgelte fiir die iblichen Bankleistungen, die die Bank
gegeniiber Kunden, die kein Verbraucher sind, erbringt, ergeben sich aus dem
»Preisaushang - Regelsdtze im standardisierten Privatkundengeschift” und
aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis®, soweit der ,Preisaushang“ und das
»Preis- und Leistungsverzeichnis*“ tibliche Bankleistungen gegentiber Kunden,
die keine Verbraucher sind (zum Beispiel Geschaftskunden) ausweisen. Wenn
eine Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgefiihrte Bankleistung in
Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde,
gelten die zu diesem Zeitpunkt im ,Preisaushang* oder ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis" angegebenen Zinsen und Entgelte. Im Ubrigen bestimmt die
S Broker AG & Co. KG, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde und
gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, die Héhe von Zinsen
und Entgelten nach billigem Ermessen (8 315 des Biirgerlichen Gesetzbuches).

12.3 Nicht entgeltféhige Leistungen

Fur eine Leistung, zu deren Erbringung die S Broker AG & Co. KG kraft Geset-
zes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie
im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die S Broker AG & Co. KG kein Entgelt
berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zuldssig und wird nach MaRgabe der
gesetzlichen Regelung erhoben.

12.4 Anderung von Zinsen; Kiindigungsrecht des Kunden bei Erhéhung

Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem veranderlichen Zinssatz erfolgt
aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die S Broker AG
& Co. KG wird dem Kunden Anderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erho-
hung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffe-
ne Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der
Anderung mit sofortiger Wirkung kiindigen. Kiindigt der Kunde, so werden die
erhéhten Zinsen fir die gekiindigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt.
Die S Broker AG & Co. KG wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einrdumen.

12.5 Anderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch
genommenen Leistungen
Anderungen von Entgelten fiir Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen
der Geschéftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen
werden (zum Beispiel Konto- und Depotfiihrung), werden dem Kunden spa-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der S Broker AG & Co. KG im
Rahmen der Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kénnen die Anderungen auch
auf diesem Wege angeboten werden. Die von der S Broker AG & Co. KG ange-
botenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt.
Eine Vereinbarung liber die Anderung eines Entgelts, das auf eine iiber die
Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist,
kann die S Broker AG & Co. KG mit dem Verbraucher nur ausdriicklich treffen.

12.6 Ersatz von Aufwendungen
Ein méglicher Anspruch der S Broker AG & Co. KG auf Ersatz von Aufwendungen
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

12.7 Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungs-
dienstevertrdgen mit Verbrauchern fiir Zahlungen innerhalb des Euro-
pdischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Wahrung

Bei Verbraucherdarlehensvertréagen und Zahlungsdienstevertragen mit Ver-

brauchern fiir Zahlungen innerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums*(EWR)

in einer EWR-Wahrung?® richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte und

Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbe-

dingungen sowie erginzend nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Ande-

rung von Entgelten von Zahlungsdienstrahmenvertrdgen (z.B. Girovertrag)

richtet sich nach Abs. 5.

Sicherheiten fiir die Anspriiche der S Broker AG & Co. KG gegen den Kunden

13. Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten

13.1 Anspruch der S Broker AG & Co. KG auf Bestellung von Sicherheiten

Die S Broker AG & Co. KG kann fiir alle Anspriiche aus der bankmaRigen Geschdfts-
verbindung die Bestellung bankmaRiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch
dann, wenn die Anspriiche bedingt sind (zum Beispiel Aufwendungsersatzan-
spruch wegen der Inanspruchnahme aus einer fiir den Kunden iibernommenen
Birgschaft). Hat der Kunde gegenuiber der S Broker AG & Co. KG eine Haftung fiir
Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der S Broker AG & Co. KG Gibernommen
(zum Beispiel als Biirge), so besteht fiir die S Broker AG & Co. KG ein Anspruch auf
Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haf-
tungsiibernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

13.2 Veranderungen des Risikos
Hat die S Broker AG & Co. KG bei der Entstehung von Anspriichen gegen den
Kunden zunédchst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder
Verstarkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch spdter noch eine Be-
sicherung fordern. Voraussetzung hierfir ist jedoch, dass Umstdnde eintreten
oder bekannt werden, die eine erhdhte Risikobewertung der Anspriiche gegen
den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
e sich die wirtschaftlichen Verhdltnisse des Kunden nachteilig verdandert haben
oder sich zu verédndern drohen oder
e sich die vorhandenen Sicherheiten wertmaRig verschlechtert haben oder zu
verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der S Broker AG & Co. KG besteht nicht, wenn aus-
driicklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschlieRlich im Einzelnen
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensvertragen
besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten
nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Ubersteigt der
Nettodarlehnsbetrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder
Verstarkung auch dann, wenn in einem vor dem 21.03.2016 abgeschlossenen
Verbraucherdarlehnsvertrag oder in einem ab dem 21.03.2016 abgeschlosse-
nen Allgemeinen Verbraucherdarlehnsvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB
keine oder keine abschlieBenden Angaben tiber Sicherheiten enthalten sind.

13.3 Fristsetzung fiir die Bestellung oder Verstdrkung von Sicherheiten

Fur die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten wird die S Broker AG
& Co. KG eine angemessene Frist einrdumen. Beabsichtigt die S Broker AG
& Co. KG, von ihrem Recht zur fristlosen Kiindigung nach Ziffer 19.3 dieser
Geschéftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflich-
tung zur Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nach-
kommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der S Broker AG & Co. KG
14.1 Einigung tiber das Pfandrecht

Der Kunde und die S Broker AG & Co. KG sind sich dariiber einig, dass die SBro-
ker AG & Co. KG ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an
denen eine inldndische Geschaftsstelle im bankmaRigen Geschéftsverkehr
Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die S Broker AG & Co. KG erwirbt
ein Pfandrecht auch an den Anspriichen, die dem Kunden gegen die S Broker
AG & Co. KG aus der bankmaRigen Geschaftsverbindung zustehen oder kiinftig
zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

14.2 Gesicherte Anspriiche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, kunftigen und be-
dingten Anspriiche, die der S Broker AG & Co. KG mit ihren samtlichen in- und
auslandischen Geschéftsstellen aus der bankmaRigen Geschéftsverbindung
gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegeniber der S Broker AG & Co.
KG eine Haftung fiir Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der S Broker AG
& Co. KG tibernommen (zum Beispiel als Biirge), so sichert das Pfandrecht die
aus der Haftungsiibernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

14.3 Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Ma3gabe in die Verfligungsgewalt
der S Broker AG & Co. KG, dass sie nur fiir einen bestimmten Zweck verwendet
werden dirfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlosung eines Wechsels),
erstreckt sich das Pfandrecht der S Broker AG & Co. KG nicht auf diese Werte.
Dasselbe gilt furr die von der S Broker AG & Co. KG selbst ausgegebenen Aktien
(eigene Aktien) und fiir die Wertpapiere, die die S Broker AG & Co. KG

4 Zum Européischen Wirtschaftsraum gehéren derzeit: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieBlich Franzdsisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion),
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-

sche Republik, Ungarn sowie Zypern.

5 Zu den EWR-Wahrungen gehoren derzeit: Euro, Bulgarische Lew, Dénische Krone, Isldndische Krone, Norwegische Krone, Polnische Ztoty, Rumanische Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische

Krone, Ungarische Forint.
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im Ausland fuir den Kunden verwahrt. AuBerdem erstreckt sich das Pfandrecht
nicht auf die von der S Broker AG & Co. KG selbst ausgegebenen eigenen Ge-
nussrechte/Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften
nachrangigen Verbindlichkeiten der S Broker AG & Co. KG.

14.4 Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der S Broker AG & Co. KG Wertpapiere, ist der
Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehérenden
Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln
15.1 Sicherungsiibereignung

Die S Broker AG & Co. KG erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks
und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskon-
tierten Wechseln erwirbt die S Broker AG & Co. KG im Zeitpunkt des Wechsel-
ankaufs uneingeschranktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem
Konto zurtick, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

15.2 Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die
zugrunde liegenden Forderungen auf die S Broker AG & Co. KG tiber; ein For-
derungsiibergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug einge-
reicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmannische Handelspapiere).

15.3 Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der S Broker AG & Co. KG Einzugspapiere mit der MaBgabe eingereicht,
dass ihr Gegenwert nur fur einen bestimmten Zweck verwendet werden darf,
erstrecken sich die Sicherungsiibereignung und die Sicherungsabtretung
nicht auf diese Papiere.

15.4 Gesicherte Anspriiche der S Broker AG & Co. KG

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung
aller Anspriiche, die der S Broker AG & Co. KG gegen den Kunden bei Einrei-
chung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die
infolge der Riickbelastung nicht eingeldster Einzugspapiere oder diskontierter
Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die S Broker AG & Co.
KG eine Ruickiibertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und der
auf sie ibergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt
der Anforderung keine zu sichernden Anspriiche gegen den Kunden zustehen
oder sie ihn Uiber den Gegenwert der Papiere vor deren endgiiltiger Bezahlung
nicht verfiigen ldsst.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung
16.1 Deckungsgrenze

Die S Broker AG & Co. KG kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstar-
kung von Sicherheiten solange geltend machen, bis der realisierbare Wert
aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Anspriiche aus der bankmaRigen
Geschiftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

16.2 Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur
voriibergehend ubersteigt, hat die S Broker AG & Co. KG auf Verlangen des
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Héhe des die
Deckungsgrenze tibersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der frei-
zugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines
dritten Sicherungsgebers, der fiir die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherhei-
ten bestellt hat, Riicksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die S Broker AG & Co.
KG auch verpflichtet, Auftrage des Kunden iiber die dem Pfandrecht unterlie-
genden Werte auszufiihren (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszah-
lung von Sparguthaben).

16.3 Sondervereinbarungen

Ist fiir eine bestimmte Sicherheit ein anderer BewertungsmaRstab als der rea-
lisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder eine andere Grenze
fur die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maRgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten

17.1 Wahlrecht der S Broker AG & Co. KG

Wenn die S Broker AG & Co. KG verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten
die Wabhl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Siche-
rungsgebers, der fiir die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt
hat, Riicksicht nehmen.

17.2  Erlgsgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die S Bro-
ker AG & Co. KG dem Kunden iiber den Erlos eine Gutschrift erteilen, die als
Rechnung fiir die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den
Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kiindigung

18. Kundigungsrechte des Kunden

18.1 Jederzeitiges Kiindigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschéftsverbindung oder einzelne Geschéfts-
beziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), fur die weder eine Laufzeit
noch eine abweichende Kiindigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen.

18.2 Kiindigung aus wichtigem Grund

Ist fur eine Geschiéftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kiindi-
gungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kiindigung nur dann ausge-
sprochen werden, wenn hierfir ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kun-
den, auch unter angemessener Beriicksichtigung der berechtigten Belange
der S Broker AG & Co. KG, unzumutbar werden lasst, die Geschéaftsbeziehung
fortzusetzen.

18.3 Gesetzliche Kiindigungsrechte
Gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben unberiihrt.

19. Kiundigungsrechte der S Broker AG & Co. KG

19.1 Kiindigung unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist

Die S Broker AG & Co. KG kann die gesamte Geschéftsverbindung oder einzel-
ne Geschéftsbeziehungen, fiir die weder eine Laufzeit noch eine abweichende
Kiindigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer ange-
messenen Kiindigungsfrist kiindigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der
zur Nutzung der Scheckkarte und von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der
Bemessung der Kiindigungsfrist wird die S Broker AG & Co. KG auf die berech-
tigten Belange des Kunden Riicksicht nehmen. Fiir die Kiindigung eines Zah-
lungsdienstrahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenver-
trag) und eines Depots betrdgt die Kiindigungsfrist mindestens zwei Monate.

19.2 Kiindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fiir die weder eine Laufzeit noch eine abweichende
Kiindigungsregelung vereinbart ist, kann die S Broker AG & Co. KG jederzeit
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen. Die S Broker AG & Co. KG
wird bei der Ausiibung dieses Kiindigungsrechts auf die berechtigten Belange
des Kunden Riicksicht nehmen. Soweit das Birgerliche Gesetzbuch Sonder-
regelungen fiir die Kiindigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht,
kann die S Broker AG & Co. KG nur nach MaRBgabe dieser Regelungen kiindigen.

19.3 Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
Eine fristlose Kiindigung der gesamten Geschdftsverbindung oder einzelner
Geschaftsbeziehungen ist zuldssig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der
S Broker AG & Co. KG, auch unter Berticksichtigung der berechtigten Belange
des Kunden, deren Fortsetzung unzumutbar werden 1asst. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor,

e wenn der Kunde unrichtige Angaben lber seine Vermdgensverhiltnisse
gemacht hat, die fur die Entscheidung der S Broker AG & Co. KG tiber eine
Kreditgewdhrung oder tiber andere mit Risiken fiir die S Broker AG & Co. KG
verbundene Geschéfte (z.B. Aushandigung einer Zahlungskarte) von erheb-
licher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der
Kunde fiir die Kreditwiirdigkeitspriifung relevante Informationen wissentlich
vorenthalten oder diese gefdlscht hat und dies zu einem Mangel der Kredit-
wirdigkeitspriifung gefiihrt hat oder

wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermégensverhdltnisse des
Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten
droht und dadurch die Riickzahlung des Darlehens oder die Erfiillung einer
sonstigen Verbindlichkeit gegentiber der S Broker AG & Co. KG - auch unter
Verwertung einer hierfur bestehenden Sicherheit — gefdhrdet ist oder

wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstdrkung von
Sicherheiten nach Ziffer 13.2 dieser Geschéftsbedingungen oder aufgrund
einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der S Broker AG & Co.
KG gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die
Kiindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten ange-
messenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuldssig, es sei denn, dies
ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absétze 2 und 3 des Biir-
gerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

19.4 Kiindigung von Verbraucherdarlehensvertragen bei Verzug

Soweit das Burgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiir die Kiindigung we-
gen Verzuges mit der Riickzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages vor-
sieht, kann die S Broker AG & Co. KG nur nach MaRgabe dieser Regelungen
kiindigen.

19.5 Kiuindigung eines Basiskontenvertrages

Einen Basiskontovertrag kann die S Broker AG & Co. KG nur nach den zwischen
der S Broker AG & Co. KG und dem Kunden auf Grundlage des Zahlungskonten-
gesetzes getroffenen Vereinbarungen und den Bedingungen des Zahlungs-
kontengesetzes kiindigen.

19.6 Abwicklung nach einer Kiindigung
Im Falle einer Kuindigung ohne Kiindigungsfrist wird die S Broker AG & Co.
KG dem Kunden fiir die Abwicklung (insbesondere fiir die Riickzahlung eines
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Kredits) eine angemessene Frist einrdumen, soweit nicht eine sofortige Erledi-
gung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kiindigung des Scheckvertrages die
Riickgabe von Scheckvordrucken).

20. Schutz der Einlagen durch anerkanntes Einlagensicherungssystem

20.1 Freiwillige Institutssicherung

Die S Broker AG & Co. KG gehort dem institutsbezogenen Sicherungssystem
der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (Sicherungssystem) an. Primare Ziel-
setzung des Sicherungssystems ist es, die angehdrenden Institute selbst zu
schiitzen und bei diesen drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise schiitzt die Institutssicherung auch die
Einlagen der Kunden. Hierzu zéhlen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparkas-
senbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen.

20.2 Gesetzliche Einlagensicherung

Das Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagen-
sicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Sollte entgegen Absatz 1 aus-
nahmsweise die Institutssicherung nicht greifen, hat der Kunde gegen das
Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung seiner Einlagen im Sinne
des § 2 Absatze 3 bis 5 EinSiG bis zu den Obergrenzen des § 8 EinSiG. Nicht
entschadigungsfahig nach § 6 EinSiG sind unter anderem Einlagen, die im
Zusammenhang mit Geldwéaschetransaktionen entstanden sind.

20.3 Informationsbefugnisse

Die S Broker AG & Co. KG ist befugt, dem Sicherungssystem oder einem von
ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskiinfte zu
erteilen und Unterlagen zur Verfligung zu stellen.

20.4 Forderungsiibergang

Soweit das Sicherungssystem oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an den
Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die S Broker AG & Co. KG in
entsprechender Hhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf das Sicherungs-
system uber.

21. AuBergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten mit der S Broker AG & Co. KG besteht die Moglichkeit, sich
an die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes zu
wenden. Das Anliegen ist in Textform an folgende Adresse zu richten:
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

Schlichtungsstelle

CharlottenstraRRe 47

10117 Berlin

Internet: www.s-schlichtungsstelle.de

Ndheres regelt die Verfahrensordnung der DSGV-Schlichtungsstelle, die auf
Wunsch zur Verfligung gestellt wird. Die S Broker AG & Co. KG nimmt am
Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten Verbraucherschlichtungs-
stelle teil.

Die E-Mail-Adresse der S Broker AG & Co. KG lautet: depotplus@sbroker.de

Il Bedingungen fiir Gemeinschaftskonten

1. Verfiigungsberechtigung

1.1 Inhalt der Verfligungsberechtigung

Jeder Kontoinhaber darf Giber das S Broker DepotPlus ohne Mitwirkung des
anderen Kontoinhabers verfiigen und zulasten des Kontos/Depots alle mit der
Konto-/Depotfiihrung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen,
jedoch mit folgenden Ausnahmen:

* Termingeschéfte
Zum Abschluss und zur Durchfihrung von Finanztermin- und Devisenter-
mingeschaften zulasten des Depots bedarf es einer Vereinbarung mit allen
Depotinhabern.

e Erteilung und Widerruf von Volimachten
Eine Konto-/Depotvolimacht kann nur von allen Kontoinhabern gemein-
schaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber fiihrt
zum Erléschen der Vollmacht. Uber einen Widerrufist die S Broker AG & Co. KG
unverziglich und aus Beweisgriinden maglichst in Textform zu unterrichten.

¢ Auflosung des Kontos/Depots
Eine Auflésung des Kontos/Depots kann nur durch alle Kontoinhaber ge-
meinschaftlich erfolgen.

1.2 Regelung fiir den Todesfall eines Kontoinhabers

Nach dem Tod eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse des anderen Kon-
toinhabers unverandert bestehen. Jedoch kann der tiberlebende Kontoinha-
ber ohne Mitwirkung der Erben das Konto/Depot auflésen. Die Rechte des
Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen.
Das Recht zum Widerruf der Einzelverfiigungsberechtigung steht jedoch je-
dem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfiigung (iber das
Konto/Depot seiner Mitwirkung. Widerrufen samtliche Miterben die Einzelver-
fugungsberechtigung des Kontoinhabers, so konnen samtliche Miterben nur
noch gemeinschaftlich und in Textform mit dem Kontoinhaber tiber das Konto/
Depot verfuigen.

2. Gesamtschuldnerische Haftung

Fur Verbindlichkeiten an den Gemeinschaftskonten/-depots haften die Konto-
inhaber als Gesamtschuldner, d.h. die S Broker AG & Co. KG kann von jedem
einzelnen Kontoinhaber die Erfullung sémtlicher Anspriiche fordern.

Il Bedingungen fiir Wertpapiergeschifte

Diese Sonderbedingungen gelten fiir den Kauf oder Verkauf sowie fir die
Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in
Urkunden verbrieft sind (nachstehend: ,Wertpapiere").

Geschdfte in Wertpapieren

1. Formen des Wertpapiergeschifts

1.1 Kommissions-/Festpreisgeschdfte

S Broker AG & Co. KG und Kunde schlieRen Wertpapiergeschéfte in Form von
Kommissionsgeschdften (1.2) oder Festpreisgeschéften (1.3) ab.

1.2 Kommissionsgeschafte

Fuhrt die S Broker AG & Co. KG Auftrdge ihres Kunden zum Kauf oder Verkaufvon
Wertpapieren als Kommissiondrin aus, schlieBt sie fiir Rechnung des Kunden mit
einem anderen Marktteilnehmer oder einer zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder
Verkaufsgeschaft (Ausfiihrungsgeschift) ab oder sie beauftragt einen anderen
Kommissiondr (Zwischenkommissionar), ein Ausfiihrungsgeschift abzuschlie-
Ren.Im Rahmen des elektronischen Handels an einer Bérse kann der Auftrag des
Kunden auch gegen die Sparkasse oder den Zwischenkommissionar unmittelbar
ausgefuihrt werden, wenn die Bedingungen des Borsenhandels dies zulassen.

1.3  Festpreisgeschéfte

Vereinbaren S Broker AG & Co. KG und Kunde miteinander fir das einzelne
Geschéaft einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschéft), so
kommt ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend tbernimmt die S Broker
AG & Co. KG vom Kunden die Wertpapiere als Kduferin oder sie liefert die
Wertpapiere an ihn als Verkauferin. Die S Broker AG & Co. KG berechnet dem
Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen
zuziglich aufgelaufener Zinsen (Stiickzinsen). Soweit Auftrége zum Kauf oder
Verkauf im Rahmen eines Festpreisgeschafts erfolgen, stellt die S Broker AG
& Co. KG organisatorisch sicher, dass diese zu marktgerechten Bedingungen
ausgefihrt werden.

1.4  Verzicht des Kunden auf die Herausgabe von Vertriebsvergiitungen
gegeniiber der S Broker AG & Co. KG
Die S Broker AG & Co. KG erhdlt im Zusammenhang mit Wertpapiergeschaf-
ten, die sie mit Kunden tiber Anteile an Investmentvermdgen, Zertifikaten
oder strukturierten Anleihen, verzinslichen Wertpapieren und anderen Finanz-
instrumenten abschlieBt, umsatz- und bestandsabhdngige Zahlungen von
Dritten (z.B. Kapitalverwaltungsgesellschaften, EU-Verwaltungsgesellschaf-
ten, ausldndischen Verwaltungsgesellschaften, Zertifikat-/Anleiheemittenten,
anderen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, einschlielich Unterneh-
men der Sparkassen-Finanzgruppe), die diese an die S Broker AG & Co. KG fiir
den Vertrieb der Wertpapiere leisten (,Vertriebsvergtitungen“). Vertriebsvergu-
tungen werden als einmalige und als laufende Vertriebsvergiitungen gezahit.
Einmalige Vertriebsvergiitungen fallen beim Vertrieb von Anteilen an Invest-
mentvermdgen, Zertifikaten oder strukturierten Anleihen und verzinslichen
Wertpapieren an. Sie werden von dem Dritten als einmalige, umsatzabhéngige
Vergiitung an die S Broker AG & Co. KG geleistet. Die Hohe der einmaligen Ver-
triebsvergiitung betragtin der Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwischen
0,1 und 5,5% des Nettoinventarwerts des Anteils, bei Aktienfonds, offenen
Immobilienfonds und Misch- bzw. Dachfonds zwischen 0,1 und 5,75% des
Nettoinventarwerts des Anteils, bei Zertifikaten und strukturierten Anleihen
zwischen 0,1 und 5% des Nennbetrags und bei verzinslichen Wertpapieren
zwischen 0,1 und 3,5 % des Nennbetrags. Laufende Vertriebsvergiitungen fal-
len im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen an Investmentvermégen
und in Ausnahmefdllen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Zertifikaten
oder strukturierten Anleihen und verzinslichen Wertpapieren an. Sie werden
von Dritten als wiederkehrende, bestandsabhdngige Vergiitung an die S Bro-
ker AG & Co. KG geleistet. Die H6he der laufenden Vertriebsvergiitungen be-
tragtin der Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwischen 0,1 und 1,2% p.a.,
bei Aktienfonds zwischen 0,1 und 1,5% p.a., bei offenen Immobilienfonds
zwischen 0,1 und 0,6 % p.a. und bei Misch- bzw. Dachfonds zwischen 0,1 und
1,7 % p.a. Sofern auch bei dem Vertrieb von Zertifikaten oder strukturierten
Anleihen und verzinslichen Wertpapieren laufende Vertriebsvergiitungen ge-
zahlt werden, betrdgt die laufende Vertriebsvergiitung in der Regel zwischen
0,1 und 1,5 % p.a. Einzelheiten zu den Vertriebsvergiitungen teilt die S Broker
AG & Co. KG dem Kunden jeweils vor dem Abschluss eines Wertpapiergeschdf-
tes mit. Der Kunde erklart sich damit einverstanden, dass die S Broker AG &
Co. KG die von dem Dritten an sie geleisteten Vertriebsvergiitungen behdlt,
vorausgesetzt, dass die S Broker AG & Co. KG die Vertriebsvergltungen nach
den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 70 WpHG)
annehmen darf. Insoweit treffen der Kunde und die S Broker AG & Co. KG die
von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschaftsbesorgung (88 675,
667 BGB, 384 HGB) abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kun-
den gegen die S Broker AG & Co. KG auf Herausgabe der Vertriebsverglitungen
nicht entsteht. Ohne diese Vereinbarung miisste die S Broker AG & Co. KG -
die Anwendbarkeit des Rechts der Geschaftsbesorgung auf die zwischen der


https://www.s-schlichtungsstelle.de
mailto:depotplus%40sbroker.de?subject=

P-FO-AGB-33 Stand 01/26 BF

DepotPlus*

s broker

Teil 2: Allgemeine Geschiftsbedingungen (AGB) und Sonderbedingungen

S Broker AG & Co. KG und dem Kunden geschlossenen Wertpapiergeschifte
unterstellt - die Vertriebsvergtitungen an den Kunden herausgeben.

1.5 Verzicht des Kunden auf die Herausgabe von Vertriebsvergiitungen ge-
genuber seiner Sparkasse (Vertrag zugunsten Dritter zwischen dem Kunden
und der S Broker AG & Co. KG)

Die S Broker AG & Co. KG leitet die Vertriebsverglitungen, die sie im Zusam-
menhang mit Wertpapiergeschéften des Kunden tber Anteile an Investment-
vermogen, Zertifikaten oder strukturierten Anleihen, verzinslichen Wertpa-
pieren und anderen Finanzinstrumenten erhdlt (siehe oben 1.4), zum Teil an
die Sparkasse des Kunden weiter, die den Kunden bei Wertpapiergeschéften
betreut und den Geschéftsabschluss mit der S Broker AG & Co. KG vermittelt.
Die Sparkasse des Kunden erhélt von der S Broker AG & Co. KG in der Regel bis
nahezu 50 % der fiir den Abschluss des Geschéfts vom Dritten (siehe oben 1.4)
an die S Broker AG & Co. KG gezahlten einmaligen Vertriebsvergitung (z. B. des
Ausgabeaufschlags). Die laufenden Vertriebsvergiitungen, die auf den jewei-
ligen im S Broker AG & Co. KG Depot gebuchten Bestand des Kunden wieder-
kehrend anfallen (siehe ebenfalls oben 1.4), behdlt in der Regel die S Broker AG
& Co. KG vollstandig. Einzelheiten zu den von ihr fur ein konkretes Wertpapier
vereinnahmten Vertriebsvergiitungen teilt die Sparkasse des Kunden diesem
auf Nachfrage mit. Geht dem Geschéft eine Anlageberatung durch die Sparkas-
se des Kunden voraus, erfolgt die Mitteilung unaufgefordert im Rahmen der
Beratung. Der Kunde erklart sich damit einverstanden, dass die ihn betreuen-
de Sparkasse die von der S Broker AG & Co. KG an sie geleisteten Vertriebsver-
glitungen behdlt, vorausgesetzt, dass die Sparkasse die Vertriebsvergiitungen
nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere & 70
WpHG) annehmen darf. Insoweit treffen der Kunde und die S Broker AG & Co.
KG zugunsten der Sparkasse des Kunden (Vertrag zugunsten Dritter) die von
der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschdftsbesorgung (88 675, 667
BGB, 384 HGB) abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kunden ge-
gen die ihn bei Gesché&ften mit der S Broker AG & Co. KG betreuende Sparkasse
auf Herausgabe der Vertriebsvergiitungen nicht entsteht. Ohne diese Verein-
barung miisste die Sparkasse des Kunden - die Anwendbarkeit des Rechts der
Geschiftsbesorgung auf ihre Tatigkeit unterstellt — die Vertriebsverglitungen
an den Kunden herausgeben.

2. Ausfuihrungsgrundsatze fiir Wertpapiergeschifte

Die S Broker AG & Co. KG fuihrt Wertpapiergeschéfte nach ihren jeweils gelten-
den Ausfiihrungsgrundsatzen aus. Die Ausfiihrungsgrundséatze sind Bestand-
teil der Bedingungen. Die S Broker AG & Co. KG ist berechtigt, die Ausfiihrungs-
grundsitze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu dndern. Uber
die Anderungen der Ausfiihrungsgrundsétze wird die S Broker AG & Co. KG den
Kunden jeweils informieren.

Besondere Regelungen fiir das Kommissionsgeschéft

3. Usancen/Unterrichtung/Preis

3.1 Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschéftsbedingungen.

Die Ausfiihrungsgeschéafte unterliegen den fiir den Wertpapierhandel am
Ausfiihrungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschéftsbedingun-
gen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen des
Vertragspartners der S Broker AG & Co. KG.

3.2 Unterrichtung

Uber die Ausfiihrung des Auftrags wird die S Broker AG & Co. KG den Kunden
unverziglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen
Handel an einer Bérse gegen die S Broker AG & Co. KG oder den Zwischen-
kommissiondr unmittelbar ausgefiihrt, bedarf es keiner gesonderten Benach-
richtigung.

3.3 Preis des Ausfiihrungsgeschafts/Entgelt/Aufwendungen

Die S Broker AG & Co. KG rechnet gegeniiber dem Kunden den Preis des Aus-
fuhrungsgeschéfts ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. Ein
mdoglicher Anspruch der S Broker AG & Co. KG auf Ersatz von Aufwendungen
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

4, Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes

Die S Broker AG & Co. KG ist zur Ausfiihrung von Auftrdgen oder zur Ausiibung
von Bezugsrechten nurinsoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein
fiir Wertpapiergeschafte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des Kunden
zur Ausfiihrung ausreichen. Fiihrt die S Broker AG & Co. KG den Auftrag ganz
oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverziiglich unterrichten.

5. Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der S Broker AG & Co. KG bei der Erteilung von Auftrégen Preis-
grenzen fiir das Ausfiihrungsgeschaft vorgeben (preislich limitierte Auftrage).

6. Gultigkeitsdauer von unbefristeten Kundenauftragen

6.1  Preislich unlimitierte Auftrage

Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausfiihrungsgrund-
satzen (Ziffer 2) nur fiir einen Handelstag; ist der Auftrag fiir eine gleichtdgige
Ausfiihrung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berlicksichtigung im
Rahmen des ordnungsgemaBen Arbeitsablaufs méglich ist, so wird er fiir den
ndchsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgefiihrt, so wird
die S Broker AG & Co. KG den Kunden hiervon unverziiglich benachrichtigen.

6.2  Preislich limitierte Auftrage

Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden
Monats giiltig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats ein-
gehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgefiihrt wird, entspre-
chend den Ausfuihrungsgrundséatzen (Ziffer 2) fur den nachsten Monat vorge-
merkt. Die S Broker AG & Co. KG wird den Kunden uber die Gultigkeitsdauer
seines Auftrags unverziiglich unterrichten.

7. Giiltigkeitsdauer von Auftragen zum Kauf oder Verkauf von Bezugs-
rechten

Preislich unlimitierte Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind
fur die Dauer des Bezugsrechtshandels giiltig. Preislich limitierte Auftrage
zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erloschen mit Ablauf des vorletzten
Tages des Bezugsrechtshandels. Die Giiltigkeitsdauer von Auftragen zum Kauf
oder Verkauf auslandischer Bezugsrechte bestimmt sich nach den maRgebli-
chen auslandischen Usancen. Fiir die Behandlung von Bezugsrechten, die am
letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehéren,
gilt Ziffer 15 Abs. 1.

8. Erléschen laufender Auftrage
8.1 Dividendenzahlungen, sonstige Ausschiittungen, Einrdumung von Be-
zugsrechten, Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln

Preislich limitierte Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inlandi-
schen Ausfiihrungspldtzen erléschen bei Dividendenzahlung, sonstigen
Ausschittungen, der Einrdumung von Bezugsrechten oder einer Kapitaler-
hohung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages, an dem die
Aktien letztmalig einschlieBlich der vorgenannten Rechte gehandelt werden,
sofern die jeweiligen Regelungen des Ausfiihrungsplatzes dies so vorsehen.
Bei Verdnderung der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien oder des
Nennwertes von Aktien und im Falle des Aktiensplittings erloschen preislich
limitierte Auftrage mit Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an dem die Akti-
en mit erhéhter Einzahlungsquote bzw. mit dem veréanderten Nennwert bzw.
gesplittet notiert werden.

8.2  Kursaussetzung

Wenn an einem inldndischen Ausfiihrungsplatz die Preisfeststellung wegen
besonderer Umstédnde im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursausset-
zung), erléschen samtliche an diesem Ausfiihrungsplatz auszufiihrenden Kun-
denauftrage fir die betreffenden Wertpapiere, sofern die Bedingungen des
Ausfuihrungsplatzes dies vorsehen.

8.3  Ausfiihrung von Kundenauftragen an auslandischen Ausfiihrungsplatzen
Bei der Ausfiihrung von Kundenauftragen an auslandischen Ausfiihrungsplat-
zen gelten insoweit die Usancen der ausléandischen Ausfiihrungsplatze.

8.4 Benachrichtigung
Von dem Erléschen eines Kundenauftrags wird die S Broker AG & Co. KG den
Kunden unverziiglich benachrichtigen.

9. Haftung der S Broker AG & Co. KG bei Kommissionsgeschaften

Die S Broker AG & Co. KG haftet fiir die ordnungsgeméRe Erfuillung des Ausfiih-
rungsgeschdfts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des Zwi-
schenkommissiondrs. Bis zum Abschluss eines Ausfiihrungsgeschifts haftet
die S Broker AG & Co. KG bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionars
nur fuir dessen sorgfaltige Auswahl und Unterweisung.

Erfiillung der Wertpapiergeschifte

10. Erfullung im Inland als Regelfall

Die S Broker AG & Co. KG erfiillt Wertpapiergeschafte im Inland, soweit nicht
die nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die An-
schaffung im Ausland vorsehen.

11.  Anschaffungim Inland

Bei der Erfiillung im Inland verschafft die S Broker AG & Co. KG dem Kunden,
sofern die Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wert-
papiersammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum
an diesem Sammelbestand - Girosammel-Depotgutschrift — (GS-Gutschrift).
Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird
dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren verschafft. Diese Wertpapiere
verwahrt die S Broker AG & Co. KG fiir den Kunden gesondert von ihren eigenen
Bestdanden und von denen Dritter (Streifbandverwahrung).

12.  Anschaffungim Ausland

12.1 Anschaffungsvereinbarung

Die S Broker AG & Co. KG schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn

o sie als Kommissionarin Kaufauftrage in in- oder auslandischen Wertpapieren
im Ausland ausfuhrt oder

¢ sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschdftes ausldndische Wertpa-
piere verkauft, die im Inland weder bérslich noch auBerbérslich gehandelt
werden oder

e sie als Kommissiondrin Kaufauftrdge in auslandischen Wertpapieren aus-
fuhrt oder dem Kunden auslandische Wertpapiere im Wege eines Festpreis-
geschéftes verkauft, die zwar im Inland bérslich oder auBerborslich gehan-
delt, tiblicherweise aber im Ausland angeschafft werden.
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12.2 Einschaltung von Zwischenverwahrern

Die S Broker AG & Co. KG wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im
Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausldndi-
schen Verwahrer (z.B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene
ausldndische Geschiftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung der Wertpapiere
unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsorts und den
fur den oder die ausldndischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschfts-
bedingungen.

12.3 Gutschriftin Wertpapierrechnung

Die S Broker AG & Co. KG wird sich nach pflichtgem&aRem Ermessen unter Wah-
rung der Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wert-
papieren oder eine andere im Lagerland ubliche, gleichwertige Rechtsstellung
verschaffen und diese Rechtsstellung treuhanderisch fiir den Kunden halten.
Hiertber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gut-
schrift) unter Angabe des auslandischen Staates, in dem sich die Wertpapiere
befinden (Lagerland).

12.4 Deckungsbestand

Die S Broker AG & Co. KG braucht die Auslieferungsanspriiche des Kunden aus
der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihrim Ausland unterhaltenen
Deckungsbestand zu erfiillen. Der Deckungsbestand besteht aus denim Lager-
land fiir die Kunden und fiir die S Broker AG & Co. KG verwahrten Wertpapieren
derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, trégt
daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schaden,
die den Deckungsbestand als Folge von héherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und
Naturereignissen oder durch sonstige von der S Broker AG & Co. KG nicht zu
vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfligun-
gen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten.

12.5 Behandlung der Gegenleistung

Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schaden am Deckungsbestand zu
tragen, soist die S Broker AG & Co. KG nicht verpflichtet, dem Kunden den Kauf-
preis zurlickzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

13. Depotauszug
Die S Broker AG & Co. KG erteilt mindestens einmal jahrlich einen Depotauszug.

14. Einldésung von Wertpapieren/Bogenerneuerung

14.1 Inlandsverwahrte Wertpapiere

Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die S Broker AG & Co. KG fiir die
Einlésung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von riickzahl-
baren Wertpapieren bei deren Félligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinn-
anteil- und Ertragscheinen sowie von fdlligen Wertpapieren jeder Art wird
unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die S Broker AG & Co. KG den Betrag
erhélt, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der S Broker AG & Co. KG
selbst zahlbar sind. Die S Broker AG & Co. KG besorgt neue Zins-, Gewinnanteil-
und Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung).

14.2 Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem aus-
léndischen Verwahrer.

14.3 Auslosung und Kiindigung von Schuldverschreibungen

Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen tiberwacht die S Broker AG
& Co. KG den Zeitpunkt der Riickzahlung infolge Auslosung und Kiindigung
anhand der Veréffentlichungen in den ,Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer
Auslosung von im Ausland verwahrten riickzahlbaren Schuldverschreibungen,
die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung), wird die
S Broker AG & Co. KG nach ihrer Wahl den Kunden fiir die ihm in Wertpapier-
rechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkundennummern fiir die
Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen Auslosung die Aufteilung
des auf den Deckungsbestand entfallenden Betrages auf die Kunden vorneh-
men. Diese interne Auslosung wird unter Aufsicht einer neutralen Priifungs-
stelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz einer elektronischen
Datenverarbeitungsanlage durchgefiihrt werden, sofern eine neutrale Aus-
losung gewahrleistet ist.

14.4 Einlésung in fremder Wéhrung

Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie féllige Wertpapiere in
auslandischer Wahrung oder Rechnungseinheiten eingeldst, wird die S Bro-
ker AG & Co. KG den Einlésungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser
Wdhrung gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser Wahrung unter-
halt. Andernfalls wird sie dem Kunden hieriiber eine Gutschriftin Euro erteilen,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

15. Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/Wandelschuldver-
schreibungen

15.1 Bezugsrechte

Uber die Einraumung von Bezugsrechten wird die S Broker AG & Co. KG den

Kunden benachrichtigen, wenn hiertiber eine Bekanntmachung in den ,Wert-

papier-Mitteilungen“ erschienen ist. Soweit die S Broker AG & Co. KG bis zum

Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung

des Kunden erhalten hat, wird sie samtliche zum Depotbestand des Kunden
gehorenden inldndischen Bezugsrechte bestens verkaufen; ausldndische Be-
zugsrechte darf die S Broker AG & Co. KG gemaR den im Ausland geltenden
Usancen bestens verwerten lassen.

15.2 Options- und Wandlungsrechte

Uber den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten
aus Wandelschuldverschreibungen wird die S Broker AG & Co. KG den Kunden
mit der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den
,Wertpapier-Mitteilungen“ hingewiesen worden ist.

16. Weitergabe von Nachrichten

Werden in den ,Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen verdffentlicht, die die
Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der S Broker AG & Co. KG sol-
che Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausléndischen Verwahrer/
Zwischenverwahrer Uibermittelt, so wird die S Broker AG & Co. KG dem Kunden
diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechts-
position des Kunden erheblich auswirken kénnen und die Benachrichtigung
des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie insbe-
sondere Informationen tiber

¢ gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,

o freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,

¢ Sanierungsverfahren

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die In-
formation bei der S Broker AG & Co. KG nicht rechtzeitig eingegangen ist oder
die vom Kunden zu ergreifenden MaBnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten
sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhdltnis zu den méglichen
Anspriichen des Kunden stehen.

17.  Prufungspflicht der S Broker AG & Co. KG

Die S Broker AG & Co. KG priift anhand der Bekanntmachungen in den ,Wert-
papier-Mitteilungen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden,
ob diese von Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und derglei-
chen betroffen sind. Die Uberpriifung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloser-
klarung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.

18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden

18.1 Urkundenumtausch

Die S Broker AG & Co. KG darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden
einer in den ,Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur
Einreichung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung
offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageentschei-
dung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion der Emittentin mit einer anderen
Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der Wertpapierurkunden). Der
Kunde wird hieriiber unterrichtet.

18.2 Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft
Verlieren die fir den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wert-
papiereigenschaft durch Erléschen der darin verbrieften Rechte, so kénnen sie
zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden.
Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit mdglich dem Kunden auf Ver-
langen zur Verfligung gestellt. Der Kunde wird Gber die Ausbuchung, die M6g-
lichkeit der Auslieferung und die mégliche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er
keine Weisung, so kann die S Broker AG & Co. KG die Urkunden nach Ablauf
einer Frist von zwei Monaten nach Absendung der Mitteilung an den Kunden
vernichten.

19. Haftung

19.1 Inlandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die S Broker AG & Co. KG
fiir jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfiillung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift er-
teilt wird, haftet die S Broker AG & Co. KG auch fiir die Erfiillung der Pflichten
der Clearstream Banking AG.

19.2 Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschrankt sich die Haftung
der S Broker AG & Co. KG auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung des
von ihr beauftragten ausldndischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers.
Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking AG oder einen
anderen inldndischen Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung durch eine
eigene auslandische Geschéftsstelle haftet die S Broker AG & Co. KG fiir deren
Verschulden.

20. Sonstiges

20.1 Auskunftsersuchen

Ausldndische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder verduBert werden
oder die ein Kunde von der S Broker AG & Co. KG im Inland oder im Ausland
verwahren 1asst, unterliegen regelmédRig einer auslandischen Rechtsordnung.
Rechte und Pflichten der S Broker AG & Co. KG oder des Kunden bestimmen
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des
Namens des Kunden vorsehen kann. Die S Broker AG & Co. KG wird entspre-
chende Auskiinfte an ausldndische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflich-
tet ist; sie wird den Kunden hieriiber benachrichtigen.
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20.2 Einlieferung/Ubertrage

Diese Bedingungen gelten auch, wenn der Kunde der S Broker AG & Co. KG
in- oder auslandische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder
Depotguthaben von einem anderen Verwahrer {ibertragen ldsst. Verlangt der
Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gutschrift nach MaBgabe
dieser Sonderbedingungen erteilt.

Anhang zu den Bedingungen fiir Wertpapiergeschéfte: Ausfiihrungsgrund-
sdtze der S Broker AG & Co. KG

Die S Broker AG & Co. KG erméglicht die Ausfiihrung eines Kauf- oder Ver-
kaufsauftrages von Finanzinstrumenten (Wertpapiere oder sonstige Finanz-
instrumente) nach nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungsgrundsatzen (die
»Ausfiihrungsgrundsétze®).

1. Geltungsbereich

Die vorliegenden Ausfiihrungsgrundsatze sind Bestandteil der Bedingungen
fuir Wertpapiergeschiafte und gelten fiir die Ausfiihrung eines Kauf- oder Ver-
kaufsauftrages tber ein den Anforderungen des 8 82 WpHG unterfallendes
Finanzinstrument, soweit der Auftrag eines Privatkunden im Rahmen eines
Finanzkommissionsgeschiftes oder Festpreisgeschaftes durch die S Broker
AG & Co. KG ausgefiihrt wird.

Wertpapierfirmen sind verpflichtet, bei der Ausfiihrung von Kauf oder Verkauf
von Finanzinstrumenten Grundséatze zur Auftragsausfiihrung festzulegen und
regelméaRig zu tiberpriifen, um das bestmagliche Ergebnis fiir Ihre Kunden zu
erreichen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob bei der Ausfiihrung des einzel-
nen Auftrages tatsdchlich das beste Ergebnis erzielt wird. Entscheidend ist,
dass das angewandte Verfahren gleichbleibend zum bestméglichen Ergebnis
fur den Kunden fuhrt.

Kapitel 3.2 beschreibt an Hand welcher Kriterien die S Broker AG & Co. KG die
Ausfiihrung von Auftragen im bestmdéglichen Interesse des Kunden sicher-
stellt, sofern der Kunde nicht weisungsgebunden einen Auftrag fiir einen be-
stimmten Handelsplatz erteilt (,Sofortorder*).

2. Vorrang von Kundenweisungen

Kundenauftrage konnen regelméaBig an verschiedenen Ausfiihrungspldtzen
platziert werden, z.B. an Bérsen, an multilateralen oder organisierten Handels-
systemen oder systematischen Internalisierern. Die Erteilung eines Kauf- oder
Verkaufsauftrages von jeglichen Finanzinstrumenten gegentiiber der S Broker
AG & Co. KG per Internet oder Telefon bzw. im Rahmen des S ComfortDepots
und des S Broker DepotPlus tber den Sparkassenberater setzt grundsatzlich
lhre ausdriickliche Weisung hinsichtlich des Ausfiihrungsplatzes voraus. Ein
Auftrag ohne eine solche Weisung kann ansonsten nur als ,Sofortorder” erteilt
werden.

Hinweis:

Bei der Ausfiihrung eines Auftrages wird die S Broker AG & Co. KG der Wei-
sung des Kunden hinsichtlich der Ausfiihrungspldtze Folge leisten. Fihrt die
S Broker AG & Co. KG den Kundenauftrag gemaR der Weisung hinsichtlich des
Ausfuihrungsplatzes aus, gilt die Pflicht zur Erzielung des bestmdglichen Er-
gebnisses nach 8 82 WpHG entsprechend dem Umfang der Weisung als erfiillt.
Der Kunde trdgt in diesem Fall das Risiko der Auswahl des geeigneten Aus-
fuhrungsplatzes und sollte sich vor seiner Entscheidung tber die méglichen
Ausfuihrungsplatze informieren (siehe unter Ziffer 3.)

3. Ausfiihrungsplatze

3.1 Die S Broker AG & Co. KG bietet ihren Kunden fiir die Ausfiihrung von
Auftragen zum Kauf oder Verkauf von an inldndischen Bérsen gehandelten
Finanzinstrumenten den Zugang zu allen inldndischen Bérsenplatzen an.

Bei den in der nachfolgenden Tabelle genannten inldndischen Bérsenpldtzen
handelt es sich um solche, die aus Sicht der S Broker AG & Co. KG grundsatzlich
als mogliche Ausfuhrungsplatze (organisierte Markte und multilaterale
Handelssysteme im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 8 WpHG) fiir alle Klassen von
Finanzinstrumenten in Betracht kommen, um im Hinblick auf das Gesamtent-
gelt, die Ausfiihrungsgeschwindigkeit (insbesondere Bérsendffnungszeiten
und technische Qualitdt), die Ausfiihrungswahrscheinlichkeit (insbesondere
Marktliquiditdt) sowie die Ausfiihrungssicherheit (insbesondere Bérsen- und
Handelsliberwachung) gleichbleibend die bestmdglichen Ergebnisse bei
der Ausfiihrung von Kundenauftrégen erzielen zu kénnen (in alphabetischer
Reihenfolge):

¢ Borse Duisseldorf (inkl. Quotrix)

¢ Borse Frankfurt

¢ Borse Hamburg-Hannover

e Borse Minchen

¢ Borse Stuttgart

e cats-Direct

¢ Gettex Exchange

¢ Lang & Schwarz Exchange

e Tradegate Berlin Stock Exchange

* XETRA (elektronische Handelsplattform der Deutsche Bérse AG)

Des Weiteren bietet die S Broker AG & Co. KG fiir die Ausfiihrung von Auftragen
zum Kauf oder Verkauf von allen Klassen von Finanzinstrumenten den Zugang
zum Direkthandel an, welcher auBerhalb von Handelsplatzen im Sinne des § 2

Abs. 22 WpHG (das heiBt auBerhalb eines organisierten Marktes, eines multila-
teralen Handelssystems oder eines organisierten Handelssystems) stattfindet.

Hinweis:

Die S Broker AG & Co. KG weist darauf hin, dass im Direkthandel Geschéfte von
Handelspldtzen ausgefiihrt werden. Hierfiir kommen insbesondere Market Ma-
ker, systematische Internalisierer und sonstige Liquiditatsspenderin Betracht.
Um dem Kunden eine Auswahl des Ausfiihrungsplatzes auf informierter Basis
zu ermdéglichen, stellt die S Broker AG & Co. KG auf ihren Internetseiten Infor-
mationen zu den angebotenen Ausfiihrungsplatzen zur Verfiigung.

3.2 Faktoren zur Ermittlung der bestmdglichen Ausfiihrung und Wahl der
Ausfiihrungsplatze im Rahmen der Sofortorder

Fur die Ermittlung der Ausfiihrungswege und konkreten Ausfiihrungsplatze
in den malgeblichen Arten von Finanzinstrumenten hat die Bank die nachfol-
gend beschriebenen Faktoren zur Bestimmung der typischerweise bestmagli-
chen Ausfiihrungsergebnisse fiir den Kunden festgelegt.

3.2.1 Kurs oder Preis des Finanzinstruments

Der Kurs oder Preis eines Finanzinstruments hdngt stark von der Liquiditét,
aber auch von der Ausgestaltung der fiir die Preisbildung relevanten Markt-
modelle ab. Als Indikator fur die Preisqualitdat werden insbesondere Geld-Brief-
Spanne (Spread) sowie Geld- bzw. Brief-Kurse von Referenztransaktionen fiir
die verschiedenen Asset-Klassen herangezogen.

3.2.2 Kosten der Auftragsausfiihrung

Fur die Kosten der Auftragsausfiihrung werden alle expliziten Kosten wie zum
Beispiel Orderentgelte der Bank, Ausfiihrungsplatzabhdngige Handels- und
Transaktionsgebihren, sowie Settlement- und Clearing-Gebiihren herange-
zogen.

3.2.3  Wahrscheinlichkeit der Ausfiihrung

Die Wahrscheinlichkeit der Ausfiihrung zu einem marktgerechten Preis hangt
in erster Linie von der Liquiditdt des Ausfuhrungsplatzes ab. Als Indikator fur
die Liquiditdt werden insbesondere die Instrumentspezifischen Quotierungs-
volumina sowie die Anzahl der Handelsteilnehmer bzw. die zugrundeliegen-
den Transaktionsvolumina herangezogen.

3.2.4 Geschwindigkeit der Ausfiihrung

Die Geschwindigkeit der Ausfiihrung hangt vor allem von der Leistungs-
fahigkeit und Stabilitdt der verwendeten Handelssysteme sowie der Liquiditat
des Ausfiihrungsplatzes ab. Da die Liquiditat bereits im Rahmen der Ausfiih-
rungswahrscheinlichkeit bewertet wurde, wird in diesem Abschnitt auf dieses
Kriterium verzichtet.

3.2.5 Sonstige Qualitaitsmerkmale des Ausfiihrungsplatzes

Hierunter fallen insbesondere organisatorische Qualitatsmerkmale wie zum
Beispiel die Ausgestaltung der Handelsiiberwachung, Mistrade-Regellungen
sowie Notfallsicherungen.

Hinsichtlich der Ausfilhrung von Auftrégen eines Privatkunden orientiert
sich— gemaR § 82 WpHG - das bestmagliche Ergebnis an dem Preis des Finan-
zinstruments und den Kosten der Auftragsausfiihrung. Daher erhalten die ent-
sprechenden Faktoren im Rahmen der Bewertung durch die S Broker AG & Co.
KG das hochste Gewicht.

3.3  Wertpapiersparpléne

Zur Ausfiihrung von Wertpapiersparplanen beauftragt die S Broker & Co. KG die
Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) damit, als Zwischenkommis-
siondrin ein Ausfiihrungsgeschéft abzuschlieBen. Hierbei kommen die von der
dwpbank aufgestellten Grunds&tze zur bestméglichen Ausfiihrung von Kunden-
auftrdgen zur Anwendung. Diese Ausfiihrungsgrundsdtze sowie weitere Informa-
tionen sind tiber die Website https:/www.dwpbank.de/leistungen/regulatorische-
offenlegung/abrufbar. Auf Wunsch des Kunden stellen wir diese Informationen
in Textform in seine Postbox ein. Durch die Weiterleitung von Kundenauftragen
zur Ausfiihrung an die dwpbank verfolgen wir das Ziel, dass bei der Ausfiihrung
gleichbleibend das bestmdgliche Ergebnis erzielt wird. Die dwpbank erméglicht
durch die Bereitstellung von auf uns abgestimmten, standardisierten Prozessen
eine effektive und kostenguinstige Ausfiihrung, Abwicklung und Abrechnung von
Wertpapiergeschéften. Durch die Biindelung dieser Faktoren bei der dwpbank
werden insbesondere Kostenvorteile fiir den Kunden erzielt.

3.4 Kundenauftrage zur Ausfiihrung im Ausland

Wird ein Finanzinstrument nicht im Inland gehandelt, so wird die S Broker AG
& Co. KG den Kundenauftrag zur Ausfiihrung im Ausland an einen geeigneten
Intermediar weiterleiten. Der Auftrag des Kunden wird dann nach MaRgabe
der Vorkehrungen des anderen Finanzdienstleistungsunternehmens zur Er-
reichung einer bestmdéglichen Ausfiihrung abgewickelt. Auf ihrer Internetseite
stellt das S Broker DepotPlus Informationen zu den ausgewahlten Interme-
didren zur Verfiigung.

3.5 Existiert fiir ein Finanzinstrument kein Handelsplatz und kein geeigneter
Ausfiihrungsplatz, so werden Auftrége zum Kauf oder Verkauf dieses Finanz-
instruments als Festpreisgeschaft gemdR Ziffer 4 zu marktgerechten Konditionen
ausgefiihrt.


https://www.dwpbank.de/leistungen/regulatorische-offenlegung/abrufbar
https://www.dwpbank.de/leistungen/regulatorische-offenlegung/abrufbar
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3.6 Bietet die S Broker AG & Co. KG im Rahmen eines offentlichen oder pri-
vaten Angebots Finanzinstrumente (insbesondere Aktien und Zertifikate) zur
Zeichnung an, wird der Auftrag des Kunden ebenfalls im Wege eines Festpreis-
geschafts gemaR Ziffer 4 ausgefiihrt.

3.7 Die Ausgabe oder Ricknahme von Anteilen an Investmentvermégen
Uber eine Kapitalverwaltungsgesellschaft oder eine Verwahrstelle ist nicht
Gegenstand der Ausfiihrungsgrundsatze. Méchte der Kunde einen Kauf- oder
Verkaufsauftrag an einem Handelsplatz tatigen, so erteilt er eine entsprechende
Weisung.

4. Besondere Hinweise zu Festpreisgeschéaften in Wertpapieren

4.1 Die S Broker AG & Co. KG bietet ihren Kunden zeitlich begrenzt in ver-
schiedenen Einzelgattungen, vor allem in Rentenwerten (Anleihen) und ver-
brieften Derivaten (Zertifikate), Festpreisgeschafte an.

4.2 Bei Abschluss eines Festpreisgeschaftes kommt ein Kaufvertrag zwi-
schen der S Broker AG & Co. KG und dem Kunden zustande und die S Broker
AG & Co. KG Gibernimmt vom Kunden Finanzinstrumente als Kauferin oder sie
liefert die Finanzinstrumente an ihn als Verkduferin.

4.3  Soweit Auftrage zum Kauf oder Verkauf im Rahmen eines Festpreisge-
schéftes erfolgen, wird von der S Broker AG & Co. KG sichergestellt, dass diese
zu marktgerechten Bedingungen ausgefiihrt werden.

Hinweis:

Die S Broker AG & Co. KG weist darauf hin, dass Festpreisgeschdfte in jedem
Fall auerhalb eines Handelsplatzes ausgefiihrt werden. Bei einzelnen Finanz-
instrumenten ist auch eine Ausfiihrung an einem organisierten Markt (Bérse),
einem multilateralen Handelssystem oder einem organisierten Handelssystem
méglich. Es ist zu beachten, dass bei Eingehung eines Festpreisgeschéftes zu-
gleich eine Weisung des Kunden vorliegt, die zur Nichtanwendung der Grund-
satze in Ziffer 3 Abs. 1 und Abs. 2 fiihrt.

5. Uberpriifung der Grundsitze

Die S Broker AG & Co. KG tiberwacht die Wirksamkeit dieser Ausfiihrungsgrund-
satze regelmdRig, mindestens jedoch jdhrlich und nimmt ggf. Anpassungen
vor. Eine Uberpriifung und Anpassung der Ausfiihrungsgrundsitze wird die
S Broker AG & Co. KG zudem dann vornehmen, wenn Anhaltspunkte dafiir vor-
liegen, dass wesentliche Kriterien, die fiir einen bestimmten Ausfiihrungsplatz
gesprochen haben, keine Giltigkeit mehr besitzen. Daneben wird fortlaufend
die Wirksamkeit der internen Vorkehrungen zur Einhaltung der Grundsatze,
die Qualitdt der Ausfiihrung und die Eignung der ausgewahlten Intermediare
tiberpriift. Uber etwaige Anderungen werden wir Sie informieren.

IV Bedingungen fiir den Zugang tiber elektronische Medien

1. Zugangsmedien

Der Kunde kann die Zugangsmedien Internet (Online-Brokerage/Online-
Banking) und Telefon nutzen. Sofern die S Broker AG & Co. KG bei der Auftrags-
erteilung Uber eines der genannten Zugangsmedien nicht erreichbar ist, ist
der Kunde verpflichtet, auf das jeweils andere Zugangsmedium auszuweichen.

2. Zugang zum S Broker DepotPlus

Die S Broker AG & Co. KG teilt dem Kunden seine Depotnummer mit. Der
Kunde erhdlt Zugang zum S Broker DepotPlus Uber das Zugangsmedium
Internet ausschlieBlich iiber das Online-Banking seiner Sparkasse. Er mel-
det sich dazu dort mit den Zugangsdaten seiner Sparkasse an und kann
dann ohne Eingabe weiterer Zugangsdaten sein S Broker DepotPlus aufru-
fen (Single Sign-on). Voraussetzung fiir die Nutzung des S Broker DepotPlus
Uber das Internet ist daher eine giiltige Vereinbarung des Kunden mit sei-
ner Sparkasse zur Nutzung des Online-Bankings. Der Kunde erhdlt Zugang
zum S Broker DepotPlus uber das Zugangsmedium Telefon mit einer per-
sonliche Telefon-ldentifikationsnummer (Telefon-PIN), welche die S Broker
AG & Co. KG ihm zusendet. Fir die Nutzung des Online-Brokerage/Online-
Bankings sowie fiir das Internet-Informationsangebot der S Broker AG & Co.
KG sind die ,Nutzungshinweise fiir die Internetseiten sowie zum Angebot der S
Broker AG & Co. KG“ malRgebend.

3. Verfiigung

3.1 Verfiigungen per Internet (Online-Brokerage/Online-Banking)

Fur die Erteilung von Wertpapierauftragen benétigt der Kunde stets die Zu-
gangsdaten zum Online-Banking seiner Sparkasse sowie die ihm zur Ver-
figung gestellten Sicherungsmittel (z.B. TAN). Fiir diese Sicherungsmittel
gelten die Nutzungsbedingungen seiner Sparkasse. Der Kunde nutzt die
Sicherungsmittel zur Freigabe von Wertpapierauftragen auf den DepotPlus-
Webseiten des S Brokers (Online-Brokerage).

3.2 \Verfiigung per Telefon

Fur Verfligungen per Telefon benétigt der Kunde grundsétzlich seine Telefon-
PIN, die er von der S Broker AG & Co. KG erhalten hat. Die S Broker AG & Co. KG
behlt sich im Interesse des Kunden weitere Sicherheitsabfragen vor. Der Kun-
de hat dafiir Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner
Telefon-PIN erlangt. Jede Person, die die Telefon-PIN des Kunden kennt, ist in
der Lage, zulasten des Depots des Kunden Verfligungen vorzunehmen. Stellt

der Kunde fest, dass eine andere Person Kenntnis von seiner Telefon-PIN hat,
ist er verpflichtet, die S Broker AG & Co. KG hiertiber unverziglich zu unterrich-
ten und den entsprechenden Zugang zur S Broker AG & Co. KG unverziiglich
sperren zu lassen. Wurde die Telefon-PIN missbrauchlich verwendet, ist vom
Kunden unverziiglich Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

4. Freigabe von Auftragen
Erkldrungen des Kunden sind verbindlich abgegeben, wenn er sie geméR Ziffer
3 freigegeben hat.

5. Haftung

Die S Broker AG & Co. KG haftet fiir eine schuldhafte Verletzung ihrer Ver-
pflichtungen aus diesen Bedingungen und tibernimmt die Schaden in vollem
Umfang, wenn der Kunde die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden
Pflichten erfillt hat. Hat der Kunde selbst durch ein schuldhaftes Verhalten zur
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach dem Grundsatz
des Mitverschuldens, in welchem Umfang die S Broker AG & Co. KG und der
Kunde selbst den Schaden zu tragen haben. Der Kunde verletzt seine Pflichten
insbesondere dann, wenn er seine Telefon-PIN einer weiteren Person mitteilt
oder er bei Verdacht, dass eine andere Person Kenntnis von seiner Telefon-PIN
hat, nicht unverziglich die in Ziffer 3.2 genannten MaBnahmen ergreift. Erteilt
die S Broker AG & Co. KG auf Wunsch des Kunden uiber die elektronischen Me-
dien Auskunft Gber sein Depot an eine von ihm angegebene Adresse oder Fax-
Nummer, so haftet die S Broker AG & Co. KG nicht, falls ein Dritter Kenntnis von
diesen Auskiinften erhalt.

6. Sperrung der elektronischen Zugangsmedien

Die S Broker AG & Co. KG wird den elektronischen Zugang sperren, wenn der
Verdacht einer missbrauchlichen Nutzung des Depots liber diesen Zugang
besteht. Die S Broker AG & Co. KG kann den Zugang weiterhin sperren, wenn
sie den Verdacht hat, dass ein ggf. bestehender Verfligungsrahmen unange-
messen und ohne vorherige Abstimmung liberzogen wurde. Sie wird den/die
Depotinhaber/-in hierliber auRerhalb des Online-Bankings informieren. Diese
Sperre kann mittels Online-Banking nicht aufgehoben werden.

V.l Bedingungen fiir die Nutzung der Sparkassen Broker
Postbox

1. Durch die Nutzung der Postbox werden dem Kunden persénliche Doku-
mente im Internet bereitgestellt. Dokumentenarten, die in der Postbox bereit-
gestellt werden, werden in der papiergebundenen Form nicht mehr versandt,
soweit der Kunde nicht ausdriicklich die erganzende Zustellung tiber den Post-
weg wiinscht.

2. In der Postbox werden insbesondere Orderabrechnungen und Depot-
ausziige bereitgestellt. Die S Broker AG & Co. KG behdlt sich vor, die Doku-
mentenarten, die in der Postbox bereitgestellt werden, zu erweitern oder zu
verringern. Hiertiber wird die S Broker AG & Co. KG den Kunden im Voraus in-
formieren.

3. Die S Broker AG & Co. KG ist ungeachtet der Vereinbarung berechtigt,
Dokumente auch durch die Post oder in sonstiger Weise an den Kunden zu
senden, wenn dies von der S Broker AG & Co. KG unter Beriicksichtigung des
Kundeninteresses fiir zweckmaRig erachtet wird.

4. Die S Broker AG & Co. KG garantiert die Unverdnderbarkeit der Daten in
der Postbox. Diese Garantie gilt nicht, soweit die Daten aulRerhalb der Postbox
gespeichert oder aufbewahrt werden. Zu beachten ist, dass aufgrund der Ein-
stellung des Rechners ein Ausdruck nicht immer mit der Darstellung am Bild-
schirm Ubereinstimmt. Soweit die Dokumente verdndert oder in veranderter
Form in Umlauf gebracht werden, tibernimmt die S Broker AG & Co. KG hierfiir
keine Haftung. Die Anerkennung der in der Postbox gespeicherten Daten durch
Steuer- oder Finanzbehdérden kann durch die S Broker AG & Co. KG nicht ge-
wahrleistet werden. Eine vorherige Erkundigung beim zustandigen Finanzamt
obliegt dem Kunden. Sofern der Kunde eine postalische Versendung von Do-
kumenten wiinscht, wird die S Broker AG & Co. KG diese kostenpflichtig an die
von ihm angegebene Versandadresse versenden.

5. Die S Broker AG & Co. KG verpflichtet sich bei der Bereitstellung von Do-
kumenten, die gesetzlichen Fristen einzuhalten. Eine Verpflichtung zur Uber-
prifung des fristgerechten Abrufens durch den Kunden ergibt sich fiir die S
Broker AG & Co. KG hieraus nicht.

6. Der Kunde verpflichtet sich, seine elektronische Postbox regelmaRig
aufzurufen und die Inhalte zu prifen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind der S
Broker AG & Co. KG unverziglich, spatestens jedoch 6 Wochen nach Bereitstel-
lung, anzuzeigen.

7. Der Kunde legitimiert sich fiir die Postbox durch Eingabe der Zugangs-
daten zum Online-Banking seiner Sparkasse.

8. Die S Broker AG & Co. KG speichert die in der Postbox enthaltenen Doku-
mente fur die Dauer von 10 Jahren. Nach Verstreichen dieser Frist entfernt die
S Broker AG & Co. KG die entsprechenden Dokumente aus der Postbox.



P-FO-AGB-33 Stand 01/26 BF

DepotPlus*

s broker

Teil 2: Allgemeine Geschiftsbedingungen (AGB) und Sonderbedingungen

9. Der Kunde kann jederzeit in Textform die postalische Zustellung einrich-
ten oder ausschlieBen. Ab Zugang der Anderung zuziiglich einer angemesse-
nen Bearbeitungszeit werden Dokumente kostenpflichtig per Post an die vom
Kunden angegebene Adresse versandt. Der Versand erfolgt insbesondere fuir
folgende Dokumentenarten: Kontoausziige, Orderabrechnungen, Saldenmit-
teilungen, Rechnungsabschliisse etc.. Die Verpflichtung der S Broker AG & Co.
KG zur Bereitstellung von Dokumenten endet mit Beendigung der zugrunde
liegenden Geschéftsverbindung. Eine Verpflichtung zum nachtraglichen pos-
talischen Versand von zum Zeitpunkt der Beendigung der Geschéftsbeziehung
in der Postbox befindlichen Dokumenten besteht fiir die S Broker AG & Co. KG
nicht. Auf Verlangen des Kunden wird die S Broker AG & Co. KG im Fall einer
Beendigung die Dokumente, die seit dem letzten Rechnungsabschluss erstellt
worden sind, kostenpflichtig zusenden. Es gelten die im jeweils giiltigen Preis-
und Leistungsverzeichnis angegebenen Preise.

V.Il Bedingungen fiir die Bereitstellung von Dokumenten im
elektronischen Postfach der Sparkasse

1. Dem Kunden werden personliche Dokumente im elektronischen Post-
fach des S Brokers bereitgestellt, welches tber die ihm von der Sparkasse zur
Verfligung gestellten Zugange zum Online-Banking-Bereich, aufgerufen wer-
den kann. Dokumentenarten, die ihm tber diesen Weg bereitgestellt werden,
werden nicht mehr papierhaft versandt. Der Kunde verzichtet auf den pos-
talischen Versand der jeweiligen Dokumente.

2. Im Postfach werden insbesondere Orderabrechnungen bereit- und dem
Kunden so zur Verfligung gestellt. Die S Broker AG & Co. KG behdlt sich vor, die
Dokumentenarten zu erweitern oder zu verringern. Hieriiber wird die S Broker
AG & Co. KG den Kunden im Voraus informieren.

3. Die S Broker AG & Co. KG ist ungeachtet der Vereinbarung berechtigt,
Dokumente auch durch die Post oder in sonstiger Weise an den Kunden zu
senden, wenn dies von der S Broker AG & Co. KG unter Beriicksichtigung des
Kundeninteresses fiir zweckmaRig erachtet wird.

4. Die S Broker AG & Co. KG verpflichtet sich bei der Bereitstellung von
Dokumenten, die gesetzlichen Fristen einzuhalten.

5. Der Kunde verpflichtet sich, seine durch die S Broker AG & Co. KG
bereitgestellten Dokumente im Postfach regelmdBig aufzurufen und ihren
Inhalt zu priifen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind der S Broker AG & Co. KG
unverziglich, spatestens jedoch 6 Wochen nach Bereitstellung, anzuzeigen.

6. Der Zugang zu den von der S Broker AG & Co. KG bereitgestellten
Dokumenten erfolgt tiber das Postfach des S Brokers. Dieses kann mit den
von der Sparkasse zur Verfligung gestellten Zugangsdaten tiber den Online-
Banking-Bereich der Sparkasse aufgerufen werden. Sofern der Kunde keinen
Zugriff auf die ihm von der S Broker AG & Co. KG bereitgestellten Dokumente
hat, ist er verpflichtet die S Broker AG & Co. KG unverziiglich zu informieren.

7. Der Kunde kann die Bereitstellung der Dokumente im Postfach
jederzeit in Textform ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Ab Zugang der
Kiindigung zuziiglich einer angemessenen Bearbeitungszeit werden die oben
genannten Dokumentenarten kostenpflichtig per Post an die vom Kunden
angegebene Adresse versandt. Die S Broker AG & Co. KG kann die Bereit-
stellung der Dokumente im Postfach jederzeit mit einer Frist von 2 Monaten
kiindigen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, der zu einer aufRer-
ordentlichen Kiindigung berechtigen wiirde. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere dann vor, wenn auch unter angemessener Beriicksichtigung der
Belange des Kunden eine Fortsetzung der Bereitstellung der Dokumente
im Postfach unzumutbar erscheint. Die Verpflichtung der S Broker AG & Co.
KG zur Bereitstellung von Dokumenten endet mit Zugang der Kiindigung,
spdtestens jedoch mit Beendigung der zugrunde liegenden Geschéftsverbin-
dung. Eine Verpflichtung zum nachtrdglichen postalischen Versand von zum
Zeitpunkt der Kiindigung bereits im Postfach bereitgestellten Dokumenten
besteht fuir die S Broker AG & Co. KG nicht. Auf Verlangen des Kunden wird die
S Broker AG & Co. KG ihm im Fall einer Kiindigung die Dokumente, die seit dem
letzten Rechnungsabschluss erstellt worden sind, kostenpflichtig zusenden.
Es gelten die im jeweils giltigen Preis- und Leistungsverzeichnis ange-
gebenen Preise.

VI Bedingungen fiir das S Broker DepotPlus

1. Verrechnungskonto

1.1 Die S Broker AG & Co. KG als Online-Broker der Sparkassen-Finanzgrup-
pe ermdglicht Sparkassen-Kunden die Inanspruchnahme der Leistungen der S
Broker AG & Co. KG zum Zwecke des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren (je-
weils einschlieBlich der hiermit zusammenh&ngenden Nebenleistungen und
Geschiftsvorfalle, nachfolgend ,Wertpapiertransaktionen“) unter Abrechnung
iber ein bei einer Sparkasse gefiihrtes und der S Broker AG & Co. KG bekannt
gegebenes Kontokorrentkonto des Kunden (externes Verrechnungskonto).

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage auBer Sonnabende, 24. und 31. Dezember.

Das Wertpapierdepot des Kunden wird bei der S Broker AG & Co. KG gefiihrt.
Die Abrechnung der vom Kunden getdtigten Wertpapiergeschafte erfolgt in
diesem Fall iiber das externe Verrechnungskonto. Hierfuir gelten in Ergdanzung
der jeweiligen Kontobedingungen der Sparkassen die nachstehenden Rege-
lungen.

1.2 Uber das externe Verrechnungskonto werden die getitigten Wert-
papiertransaktionen und die hieraus in Person des Kunden bzw. der S Broker
AG & Co. KG entstehenden Geldforderungen abgerechnet.

2. Abrechnungsverfahren

Gemal einer zwischen der S Broker AG & Co. KG und der das exter-
ne Verrechnungskonto fiihrenden Sparkasse getroffenen Vereinbarung
(,Abrechnungsvereinbarung®) erfolgt die Abrechnung der Wertpapiertransak-
tionen nach folgendem Verfahren (,,Kontokorrentverfahren®).

2.1  Im Fall von Wertpapierverkdufen und Ertrégen (Zinsen und Dividenden)
des Kunden aus Wertpapiertransaktionen tiberweist die S Broker AG & Co. KG
entsprechende Betrdge auf das externe Verrechnungskonto.

2.2 Im Fall von Wertpapierkaufen des Kunden erfolgt die Abrechnung durch
Verkauf und Abtretung samtlicher im Verhdltnis zum Kunden und im Zusam-
menhang mit der Wertpapiertransaktion entstandener Geldforderungen der S
Broker AG & Co. KG gegen den Kunden —insbesondere Aufwendungsersatzan-
spriiche aus Kommissionsgeschdften und Kaufpreisanspriiche aus Festpreis-
geschaften, jeweils einschliefRlich etwaiger hierauf entfallender Gebihren,
Wertpapierdepotentgelte, Spesen und Steuern (,,Geldforderungen®) — an die
Sparkasse.

2.3 Der Kunde beauftragt und ermachtigt die Sparkasse durch eine geson-
derte Zustimmungserkldrung, die von ihr zu Abrechnungszwecken von der S
Broker AG & Co. KG erworbenen Geldforderungen zulasten des externen Ver-
rechnungskontos einzulésen und in das Kontokorrent einzustellen (,Konto-
korrentzustimmung®). Im Fall eines Widerrufs der Kontokorrentzustimmung
durch den Kunden kann die S Broker AG & Co. KG Wertpapierkaufe nicht mehr
im Kontokorrentverfahren abrechnen und wird das Wertpapierdepot bis zur
Erteilung einer erneuten Kontokorrentzustimmung, einer vom Kunden veran-
lassten Umstellung auf ein bei der S Broker AG & Co. KG gefiihrtes Verrech-
nungskonto oder bis zur Auflésung der Geschaftsbeziehung durch den Kun-
den mit einer Kaufsperre belegen.

2.4 GemdR den Bestimmungen der Abrechnungsvereinbarung fallen die
an die Sparkasse abgetretenen Geldforderungen an die S Broker AG & Co.
KG zurilick, wenn und soweit die Belastung des externen Verrechnungs-
kontos mangels ausreichender Deckung nicht innerhalb eines Zeitraums von
2 Bankarbeitstagen! nach Abtretung der Forderungen an die Sparkasse erfolgt.

2.5 DerKunde istverpflichtet, fir die erforderliche Deckung dervon ihm ver-
anlassten Wertpapierkdufe auf dem externen Verrechnungskonto zu sorgen.

3. Sicherheiten (Verfligungssperre)

3.1 Geldforderungen der S Broker AG & Co. KG gegen den Kunden sind nach
MaRgabe der Ziffern 13 bis 17 der Allgemeinen Geschdftsbedingungen der S
Broker AG & Co. KG besichert.

3.2 DerKunde und die S Broker AG & Co. KG sind sich dariiber einig, dass die
S Broker AG & Co. KG ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt,
an denen eine inldndische Geschéftsstelle der S Broker AG & Co. KG im bank-
maBigen Geschéftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die S
Broker AG & Co. KG erwirbt ein Pfandrecht auch an den Anspriichen, die dem
Kunden gegen die S Broker AG & Co. KG oder eine von ihr betriebene inlédn-
dische Geschéftsstelle aus der bankmaRigen Geschéftsverbindung zustehen
oder kiinftig zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).

3.3 Das Pfandrecht dient dabei der Sicherung aller bestehenden, kiinftigen
und bedingten Anspriiche, die der S Broker AG & Co. KG mit ihren samtlichen
in- und ausldndischen Geschaftsstellen aus der bankmaRigen Geschéftsver-
bindung gegen den Kunden zustehen und ggf. auch tUber eine Sparkasse ab-
gewickelt werden.

3.4 Die S Broker AG & Co. KG kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Ver-
starkung von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert
aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Anspriiche aus der bankmaRBigen
Geschaftsverbindung (,Deckungsgrenze®) entspricht. Falls der realisierbare
Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur voriibergehend tber-
steigt, hat die S Broker AG & Co. KG auf Verlangen des Kunden Sicherheiten
nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Hohe des die Deckungsgrenze tber-
steigenden Betrags; die S Broker AG & Co. KG wird bei der Auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines
dritten Sicherungsgebers, der fir die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherhei-
ten bestellt hat, Riicksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die S Broker AG &
Co. KG auch verpflichtet, Auftrage des Kunden liber die dem Pfandrecht unter-
liegenden Werte auszufiihren (z.B. Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung
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von Sparguthaben). Ist fir eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungs-
maRstab als der realisierbare Wert oder eine andere Deckungsgrenze oder
eine andere Grenze fir die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so ist diese
maBgeblich.

3.5 Mit der Abtretung der Geldforderungen gemaB vorstehender Ziffer 2.2
gehen zu diesem Zeitpunkt bestehende Pfandrechte der S Broker AG & Co. KG
(ziffer 14 der Allgemeinen Geschéftsbedingungen der S Broker AG & Co. KG) in
entsprechender Hohe auf die Sparkasse tiber. Im Fall eines Riickfalls von Geld-
forderungen an die S Broker AG & Co. KG gemaR vorstehender Ziffer 2.4 fallen
auch die auf die Sparkasse libergegangenen Pfandrechte an die S Broker AG
& Co. KG zuriick. In diesem Fall ist die S Broker AG & Co. KG berechtigt, den
zu diesem Zeitpunkt bestehenden Depotbestand mit einer Verfiigungssperre
entsprechend dem Gesamtbestand der bestehenden Geldforderungen zuziig-
lich eines Sicherungsaufschlags von 10 % bis zum Ausgleich der Forderungen
durch den Kunden zu belegen oder bestehende Sicherheiten gemaR Ziffer 17
der Allgemeinen Geschéftsbedingungen der S Broker AG & Co. KG zu verwerten.

4. Auflésung des Verrechnungskontos

Wird das der S Broker AG & Co. KG mitgeteilte externe Verrechnungskonto
bei der Sparkasse aufgeldst und wird der S Broker AG & Co. KG nicht am der
Auflésung des externen Verrechnungskontos nachfolgenden Bankarbeitstag*
oder an dem Tag, an dem die Auflésung des externen Verrechnungskontos
wirksam werden soll, ein anderes bei einer Sparkasse gefiihrtes Kontokorrent-
konto als Verrechnungskonto genannt, so erfolgt die Abwicklung von Wertpa-
piertransaktionen fortan tiber ein dem Kunden von der S Broker AG & Co. KG
einzurichtendes Verrechnungskonto bei der S Broker AG & Co. KG nach MaRga-
be der hierfiir geltenden Bedingungen.

VIl Bedingungen fiir den Sparplan

1. Leistungsangebot

Mit einem Wertpapier-Sparplan beauftragt der Kunde die S Broker AG & Co. KG
mit der regelmaRigen Anlage von eingezahlten Geldbetrdgen in ausgewdhlten
Wertpapieren. Die hierfiir zur Verfligung stehenden Wertpapiere sind der aktu-
ellen Liste zum Wertpapier-Sparplan zu entnehmen, die von der S Broker AG &
Co. KG laufend aktualisiert wird. Grundlage fiir den Kauf von Investmentantei-
len sind der zurzeit glltige Verkaufsprospekt des jeweiligen Wertpapiers, des-
sen Vertragsbedingungen, bei Fonds zusétzlich der zuletzt veréffentlichte Re-
chenschaftsbericht und — sofern versffentlicht — der letzte Halbjahresbericht.

2. Depotvertrag

Die Investmentanlage kann nur auf ein bestehendes Wertpapierdepot
erfolgen. Grundsdtzlich erfolgt die Abbuchung des Gegenwertes Uber das
bei der Sparkasse gefiihrte Verrechnungskonto. Der Kunde ist verpflichtet,
fur eine ausreichende Deckung (Guthaben oder Verfiigungsrahmen) auf dem
Verrechnungskonto zur Ausfiihrung des Wertpapier-Sparplans zu sorgen. Die
fur den Kunden erworbenen Wertpapiere werden — sofern sie zur Girosammel-
verwahrung zugelassen sind - in Girosammelverwahrung genommen. Erfolgt
die Verbriefung durch Globalurkunden, besteht kein Anspruch des Kunden auf
Auslieferung einzelner Anteilsscheine.

3. Auftragsausfiihrung

Die S Broker AG & Co. KG stellt mindestens zwei Ausfiihrungstermine pro
Monat fir den Wertpapier-Sparplan zur Auswahl. Sollte bis spdtestens
drei Bankgeschédftstage (montags—freitags) vor dem Ausfiihrungstermin
nicht geniigend Deckung auf dem Verrechnungskonto bei der Sparkasse
zur Anlage der vereinbarten Sparrate vorhanden sein, ist die S Broker AG &
Co. KG berechtigt, diesen Ausfiihrungstermin unberiicksichtigt zu lassen.
Technisch bedingt kann der ausmachende Betrag um bis zu +/~10% von
der gewahlten Sparrate abweichen. Soweit der gewiinschte Sparbetrag den
Ausgabepreis eines Anteils Uber- oder unterschreitet, wird dem Kunden
ein entsprechender Bruchteil von Anteilsrechten bis zu drei Dezimalstellen
hinter dem Komma gutgeschrieben und ein entsprechender Betrag bis zur
Hohe des gewiinschten Sparbetrages dem Verrechnungskonto belastet. Eine
Auftragsbestatigung wird dem Kunden nicht erteilt. Wenn aus Griinden, die
der Sparkassen Broker nicht zu vertreten hat, das Wertpapier, in dem der
jeweilige Sparplan abgeschlossen wurde, nicht vom Sparkassen Broker bezo-
gen werden kann, werden die Sparraten so lange ausgesetzt, bis das Wertpa-
pier wieder erhdltlich ist (Beispiel: voriibergehende FondsschlieBung). Ausge-
setzte Sparraten werden nicht nachtraglich investiert.

4. Ausschiittung

Soweit die Wertpapiere ausschiitten, werden die Ausschiittungen auf dem Ver-
rechnungskonto gutgeschrieben. Sie werden also nicht am Ausschiittungstag
automatisch in Anteilen des betreffenden Fonds wieder angelegt.

5. Abrechnungen
Die S Broker AG & Co. KG rechnet gegeniiber dem Kunden auf der Basis der
Abrechnung ab, die sie ihrerseits vom jeweiligen Kontrahenten erhalt.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage auBer Sonnabende, 24. und 31. Dezember.

6. Storno

Depotbuchungen, die infolge eines Irrtums, technischen Fehlers oder aus an-
deren Griinden vorgenommen worden sind, ohne dass dem ein wirksamer Auf-
trag zugrunde lag, konnen durch einfache Gegenbuchung (Storno) riickgéngig
gemacht werden.

7. Auflésung von Fonds/Félligkeit von Wertpapieren

Wird ein Wertpapier, auf dessen Anteile sich der Wertpapier-Sparplan bezieht,
wegen Zeitablaufs oder aus sonstigen Griinden aufgeldst, so ist die S Broker
AG & Co. KG berechtigt, die Anteile oder Anteilsbruchteile des Wertpapiers am
letzten Bewertungstag zu verduBern und den Gegenwert dem Verrechnungs-
konto gutzuschreiben, sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vor-
liegt.

8. Ktndigung

Die S Broker AG & Co. KG kann eine Kiindigung des Wertpapier-Sparplans re-
gelmdRig nur dann zum néchsten Ausfithrungstermin beriicksichtigen, wenn
ihr die Kiindigungserklarung einen Bankarbeitstag vor dem ndachsten Aus-
fuhrungstermin zugegangen ist. Kraft Gesetzes bestehende Widerrufsrechte
bleiben unbertihrt.

Wenn Sie Fragen haben, eine E-Mail an depotplus@sbroker.de oder ein Anruf unter 0611 2044-1933 geniigt.
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Diese Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen nur in
deutscher Sprache zur Verfiigung.

Ubersicht:

A Allgemeine Informationen

B Informationen zum S Broker DepotPlus-Vertrag und den damit
verbundenen Dienstleistungen

C Informationen iiber die Besonderheiten des Fernabsatzvertrags

A Allgemeine Informationen

Name und Anschrift

S Broker AG & Co. KG, DepotPlus, Carl-Bosch-StralRe 10, 65203 Wiesbaden
Postanschrift fiir Kunden:

S Broker AG & Co. KG, Kundenservice DepotPlus,

Postfach 9001 50, 39133 Magdeburg

Kunden-Hotline: 0611 2044-1933

E-Mail: depotplus@sbroker.de

Eintragung im Handelsregister
Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden HRA 8095

Personlich haftende Gesellschafterin
S Broker Management AG, Carl-Bosch-StraRBe 10, 65203 Wiesbaden

Eintragung im Handelsregister
Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden HRB 21446

Gesetzliche Vertretungsberechtigte
Vorstand: Gregor Surges (Sprecher), Marcus Brinker

Hauptgeschiftstatigkeit des S Brokers
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschaften aller
Art und von damit zusammenhdngenden Geschaften.

Zustadndige Aufsichtsbehoérde

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Stralle 108,
53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt.

(Internet: http://www.bafin.de)

Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer
DE812836607

Vertragssprache
MaRgebliche Sprache fiir dieses Vertragsverhaltnis und die Kommunika-
tion mit dem Kunden wéhrend der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand

Fur den Vertragsschluss und die gesamte Geschaftsverbindung zwischen
dem Kunden und der S Broker AG & Co. KG gilt deutsches Recht (Ziffer 6
Abs. 1 der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen der S Broker AG & Co. KG).
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

AuBergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten zwischen Kunde und Kreditinstitut aus der Anwendung
der Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatz-
vertrdge uber Finanzdienstleistungen kann sich der Kunde an die bei der
Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle wenden. Die Ver-
fahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank erhaltlich.

Die Adresse lautet: Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-StraBe 14,
60431 Frankfurt am Main.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die S Broker AG & Co. KG ist dem Sicherungssystem der Deutschen Spar-
kassen-Finanzgruppe angeschlossen.

B Informationen zum S Broker Depotkontovertrag und den
damit verbundenen Dienstleistungen

Durch Abschluss des Depotvertrags verpflichtet sich die S Broker AG & Co.
KG zur Eréffnung und Fiihrung eines Wertpapierdepots, unter Nutzung des
Girokontos des Kunden bei seiner Sparkasse als externes Verrechnungs-
konto. Die S Broker AG & Co. KG behdlt sich vor, Auftrége des Kunden im
Rahmen des Depotvertrags nicht zur Ausfiihrung anzunehmen, sofern

S Broker AG & Co. KG
Sitz: Wiesbaden

Kundenservice DepotPlus
Postfach 900150
39133 Magdeburg

Kunden-Hotline:
0611 2044-1933
depotplus@sbroker.de

der Kunde nicht die sofortige Durchfiihrung wiinscht. Der Kunde kann der
S Broker AG & Co. KG Auftrédge uber die Sparkasse oder aber via Internet
oder Telefon erteilen. Die Nutzung dieser Zugangsmedien ist in den ,Be-
dingungen fiir den Zugang uber elektronische Medien* geregelt. Post er-
héalt der Kunde elektronisch tiber den Online-Banking-Zugang seiner Spar-
kasse zum Abruf bereitgestellt und nur in Ausnahmefallen via Briefpost,
sofern der Kunde nicht grundsatzlich auf die Nutzung der elektronischen
Postbox verzichtet. Naheres regeln die ,,Bedingungen fiir die Nutzung der
Sparkassen Broker Postbox“ oder die ,,Bedingungen fiir die Ubermittlung
von Dokumenten in das elektronische Postfach der Sparkasse*“.

Vertragliche Kiindigungsregeln
Fur den Depotvertrag gelten jeweils die in Ziffer 18 und 19 der ,Allgemeinen
Geschéftsbedingungen fiir den Kunden festgelegten Kiindigungsregeln.

Online- und Telefon-Banking

Informationen tiber den Zugang zum S Broker DepotPlus erhdlt der Kunde
in den Geschéftsbedingungen unter dem Abschnitt ,,Bedingungen fiir den
Zugang liber elektronische Medien“.

Preise

Die im Rahmen des Depotvertrags angebotenen, hier beschriebenen
Dienstleistungen und deren Preise ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis*. Die Anderung von Entgelten wihrend der Laufzeit des
Depotvertrags erfolgt nach MaRRgabe von Ziffer 12 der Aligemeinen Ge-
schaftsbedingungen. Das jeweils giiltige ,,Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ kann der Kunde auf den Internetseiten seiner Sparkasse einsehen. Auf
Wunsch wird die S Broker AG & Co. KG dies dem Kunden zusenden. Alle
Preisangaben verstehen sich inklusive der jeweils geltenden Mehrwert-
steuer.

Zusétzliche Telekommunikationskosten
Daruber hinausgehende Telekommunikationskosten werden seitens der
S Broker AG & Co. KG nicht in Rechnung gestellt.

Mindestlaufzeit des Vertrags
Keine. Bei Kiindigung des Depotvertrags muss der Kunde die verwahrten
Wertpapiere auf ein anderes Depot tibertragen oder verdufRern.

Sonstige Rechte und Pflichten der S Broker AG & Co. KG und dem Kunden
Die Grundregeln fir die gesamte Geschaftsverbindung zwischen der
S Broker AG & Co. KG und dem Kunden sind in den Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen der S Broker AG & Co. KG beschrieben. Daneben gelten die
in den Geschéftsbedingungen enthaltenen Sonderbedingungen, die Ab-
weichungen oder Erganzungen zu diesen Allgemeinen Geschéftsbedin-
gungen enthalten. Dies sind insbesondere die ,Bedingungen fiir Wertpa-
piergeschéfte“ und die ,Bedingungen fiir den Zugang uber elektronische
Medien“. Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache
zur Verfuigung. Dartber hinaus sind auch die Nutzungshinweise fiir die
Internetseiten sowie zum Angebot der S Broker DepotPlus maRgeblich,
die im personlichen Transaktionsbereich des Depots unter ,Nutzungshin-
weisen” zu finden sind.

Depot und Wertpapierdienstleistungen

Wesentliche Leistungsmerkmale

Die S Broker AG & Co. KG richtet fiir den Kunden ein Wertpapierdepot ein,
das der Kunde fiir Wertpapiergeschdfte mit der S Broker AG & Co. KG in
Verbindung mit einem als Kontokorrentkonto bei seiner Sparkasse gefiihr-
ten externen Verrechnungskonto im Rahmen der ,Bedingungen fir das
S Broker DepotPlus“ nutzt. Die Abrechnung von Wertpapierverkaufen und
Ertrdgen (z.B. Zinsen und Dividenden) des Kunden aus Wertpapiertrans-
aktionen erfolgt durch Uberweisung entsprechender Betrige durch die S
Broker AG & Co. KG auf das externe Verrechnungskonto. Die Abrechnung
von Wertpapierkdufen des Kunden erfolgt durch Verkauf und Abtretung
samtlicher im Verhdltnis zum Kunden im Zusammenhang mit der Wert-
papiertransaktion entstandener Geldforderungen der S Broker AG & Co.
KG gegen den Kunden an die Sparkasse. Der Kunde beauftragt und er-
machtigt die Sparkasse durch eine gesonderte Zustimmungserkldrung,
die von ihr zu Abrechnungszwecken von der S Broker AG & Co. KG erwor-
benen Geldforderungen zulasten des externen Verrechnungskontos ein-
zulésen und in das Kontokorrent einzustellen. GemaR den Bestimmungen
der Abrechnungsvereinbarung fallen die an die Sparkasse abgetretenen
Geldforderungen an die S Broker AG & Co. KG zuriick, wenn und soweit
die Belastung des externen Verrechnungskontos mangels ausreichender

Sparkassen-Finanzgruppe
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Deckung nichtinnerhalb eines Zeitraums von zwei Bankarbeitstagen! nach
Abtretung der Forderungen an die Sparkasse erfolgt. Einzelheiten sind in
den ,Bedingungen fiir das S Broker DepotPlus“ geregelt.

Verwahrung

Die S Broker AG & Co. KG verwahrt im Rahmen des Depotvertrags unmit-
telbar oder mittelbar die Wertpapiere und Wertrechte des Kunden (im
Folgenden zusammenfassend ,Wertpapiere“). Ferner erbringt die S Broker
AG & Co. KG die in den ,Bedingungen fiir Wertpapiergeschafte” beschrie-
benen Dienstleistungen, die in den Allgemeinen Geschéftsbedingungen
enthalten sind.

Erwerb und VerduBerung von Wertpapieren

Der Kunde kann Wertpapiere aller Art, insbesondere verzinsliche Wert-

papiere, Aktien, Genussscheine, Investmentanteile, Zertifikate, Options-

scheine und sonstige Wertpapiere tiber die S Broker AG & Co. KG erwerben
und verduBern (auch im Intraday-Handel):

a) Durch Kommissionsgeschift: Der Kunde erteilt der S Broker AG & Co. KG
von Fall zu Fall den Auftrag, fir Rechnung des Kunden an einer Borse
oder auBerbdrslich Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, und die
S Broker AG & Co. KG wird sich bemiihen, fiir Rechnung des Kunden ein
entsprechendes Ausfiihrungsgeschift zu tatigen. Die Einzelheiten zum
Kauf und Verkauf von Wertpapieren tiber die S Broker AG & Co. KG wer-
denin den ,Bedingungen fiir Wertpapiergeschifte” geregelt.

b) Durch Festpreisgeschaft: Fur einzelne Geschafte kann der Kunde mit der
S Broker AG & Co. KG unmittelbar einen Kauf/Verkauf zu einem festen
Preis vereinbaren.

c) Durch Zeichnung: Soweit im Rahmen einer Emission von der S Broker AG
& Co. KG angeboten, kann der Kunde neue Aktien oder sonstige zur Aus-
gabe angebotene Wertpapiere bei der S Broker AG & Co. KG zeichnen.

Die Einzelheiten zum Kauf und Verkaufvon Wertpapieren tber die S Broker
AG & Co. KG werden in den Ziffern 1 bis 9 der ,Bedingungen fur Wert-
papiergeschédfte” geregelt. Handelt es sich bei dem Wertpapier um ein
Finanztermingeschdft oder um ein mit vergleichbaren Risiken ausgestat-
tetes Wertpapier, behélt sich die S Broker AG & Co. KG vor, Auftrage zum
Erwerb vom Vorliegen einer durch den/die Depotkontoinhaber unterzeich-
neten Risikoaufklarungsschrift abhdngig zu machen. Der Erwerb oder
Verkauf ist auch im Rahmen eines Anspar- oder Auszahlplans méglich, bei
dem der Kunde einmalig die S Broker AG & Co. KG mit dem fortgesetzten
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren beauftragt.

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Wertpapieren
Wertpapiergeschéafte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der
durchzufiihrenden Vorgdnge mit speziellen Risiken behaftet. Insbe-
sondere sind folgende Risiken zu nennen:

e Kursanderungsrisiko/Risiko riickldufiger Anteilspreise

¢ Bonitatsrisiko des Emittenten (Ausfallrisiko bzw. Insolvenzrisiko)

e Totalverlustrisiko

Der Preis eines Wertpapiers unterliegt Schwankungen auf dem Finanz-
markt, auf welche die S Broker AG & Co. KG keinen Einfluss hat. Deshalb
kann das Wertpapiergeschaft gemaR § 312d IV Nr. 6 BGB (Widerrufs- und
Riickgaberecht bei Fernabsatzvertrdgen) grundsatzlich nicht widerrufen
werden. In der Vergangenheit erwirtschaftete Ertrdge (z.B. Zinsen, Divi-
denden) und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indikator fur kinftige
Ertrage oder Wertsteigerungen. Ausfihrliche Informationen hierzu ent-
hélt die Broschiire ,Basisinformationen tGber Vermdgensanlage in Wert-
papieren“. Informationen zu den einzelnen Wertpapieren erhalt der Kunde
unter http://www.sbroker.de nach Eingabe der Wertpapierkennnummer
(WKN) oder nach Eingabe der Internationalen Wertpapierkennnummer
(ISIN) bzw. iber Eingabe des Wertpapiernamens. Es sind die Nutzungshin-
weise fur die Internetseiten sowie zum Angebot der S Broker AG & Co. KG
maBgeblich. Zusatzlich erhdlt der Kunde Informationen tber die jeweilige
Website des Emittenten. Der Kunde sollte Wertpapiergeschdfte nur dann
selbststéndig und ohne Beratung tdtigen, wenn er liber ausreichende
Kenntnisse und Erfahrungen hierzu verfiigt. Die S Broker AG & Co. KG fiihrt
Orders grundsétzlich nur im Rahmen des beratungsfreien Direktvertriebs
von Finanzprodukten aus (friher sog. ,Execution-only“) und ordnet dem
Kunden anhand seiner Angaben im sog. ,WpHG-Bogen“ (freiwillige An-
gaben nach § 63, Abs. 10 WpHG) ein personliches Risikoprofil zu, das fur
seine jeweilige Kundennummer gilt.

Beratung

Keine. Beratungsleistungen werden von der S Broker AG & Co. KG nicht
angeboten.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage auBer Sonnabende, 24. und 31. Dezember.

Vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten

Einkiinfte aus Wertpapieren sind in der Regel steuerpflichtig. Das Gleiche
gilt fir Gewinne aus dem Erwerb und der VerduRerung von Wertpapieren.
Abhéngig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Ausland) kénnen
bei der Auszahlung von Ertrdgen oder VerduBerungserlésen Kapitaler-
trags- und/oder sonstige Steuern anfallen (z.B. Withholding Tax nach US-
amerikanischem Steuerrecht), die an die jeweilige Steuerbehérde abge-
fuhrt werden und daher den an den Kunden zu zahlenden Betrag mindern.
Bei Fragen sollte sich der Kunde an die fir ihn zustandige Steuerbehérde
bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er
im Ausland steuerpflichtig ist. Eigene Kosten (z.B. fuir Ferngesprache, Por-
ti) hat der Kunde selbst zu tragen.

Leistungsvorbehalt
Keiner.

Zahlung und Erfiillung

Verwahrung

Die S Broker AG & Co. KG erfullt ihre Verpflichtungen aus dem Depotver-
trag durch Bereitstellung und Fiihrung des Depots. Die Dienstleistungen
im Rahmen der Verwahrung werden im Einzelnen in den ,Bedingungen fiir
Wertpapiergeschafte” beschrieben. Das daflir zu zahlende Entgelt berech-
net die S Broker AG & Co. KG quartalsweise. Es wird dem Verrechnungskon-
to des Kunden belastet (siehe ,,Bedingungen fiir das S Broker DepotPlus®).

Erwerb und VerduBerung von Wertpapieren

Einzelne Wertpapiergeschéafte werden wie folgt erfillt und bezahit:

a) Kommissionsgeschdfte: Innerhalb der fiir den jeweiligen (Borsen-)Markt
geltenden Erfiillungsfristen, sobald ein Ausfiihrungsgeschéft zustande
gekommen ist. Die gehandelten Wertpapiere werden dem Depot gut-
geschrieben (Kauf) bzw. belastet (Verkauf); entsprechend wird der zu
zahlende Betrag dem Verrechnungskonto belastet oder gutgeschrieben.

b) Festpreisgeschaft: Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart
wurde, erfolgt die Lieferung der Wertpapiere und die Zahlung des ge-
schuldeten Kaufpreises im Rahmen der fiir das jeweilige Wertpapier
geltenden Erfillungsfristen.

c) Zeichnung: Bei erfolgter Zuteilung werden die Wertpapiere dem Depot
gutgeschrieben und der zu zahlende Betrag dem Verrechnungskonto
belastet.

Fur Auftrige zum wiederholten, zukiinftigen Erwerb von Wertpapieren

(Wertpapier-Sparplan) gilt Gleiches fur den jeweiligen Erwerbsvorgang.

Die weiteren Ausfiihrungen von Kaufauftrdagen kénnen ohne Einhaltung

einer Frist beendet werden.

Die Einzelheiten der Erfiillung von Kommissions- und Festpreisgeschdften

werden in den Ziffern 10 bis 12 der ,.Bedingungen fiir Wertpapiergeschafte*

geregelt.
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C Informationen uiber die Besonderheiten des Fernabsatz-
vertrags

Informationen iiber das Zustandekommen des Fernabsatzvertrags

Der Kunde gibt gegeniiber der S Broker AG & Co. KG ein ihn bindendes An-
gebot auf Abschluss des Depotvertrags in Verbindung mit einem bei einer
Sparkasse gefuihrten externen Verrechnungskonto ab, indem er das aus-
gefillte und unterzeichnete Formular fir den Antrag auf Er6ffnung eines
S Broker DepotPlus mit zugehdrigem externen Verrechnungskonto an die
S Broker AG & Co. KG tibermittelt und dieses ihr zugeht.

Der Depotvertrag kommt zustande, wenn die S Broker AG & Co. KG dem
Kunden nach der ggdf. erforderlichen Legitimationspriifung die Annahme
des Vertrags erklart.

Widerrufsbelehrung bei Fernabsatz iiber Finanzdienstleistungen
(8 312c BGB)

Widerrufsrecht des Kunden

Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Griinden mittels einer eindeutigen Erklarung widerrufen. Die Frist be-
ginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datentrager,
jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfiillung unserer
Informationspflichten gemaR Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 7
bis 12, 15 und 19 sowie Artikel 248 § 4 Abs. 1 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die
Erklarung auf einem dauerhaften Datentrager (z. B. Brief, E-Mail) erfolgt.

Der Widerruf ist zu richten an:

S Broker AG & Co. KG, Kundenservice DepotPlus,
Postfach 9001 50, 39133 Magdeburg,

E-Mail: depotplus@sbroker.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zuriickzugewéhren. Uberziehen Sie Ihr Konto ohne einge-
raumte Uberziehungsméglichkeit oder iiberschreiten Sie die lhnen ein-
gerdumte Uberziehungsmdglichkeit, kénnen wir von Ihnen iiber die Riick-
zahlung des Betrags der Uberziehung oder Uberschreitung hinaus weder
Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemaR tiber
die Bedingungen und Folgen der Uberziehung oder Uberschreitung (z.B.
anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung
von Wertersatz fiir die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung ver-
pflichtet, wenn Sie vor Abgabe lhrer Vertragserklarung auf diese Rechts-
folge hingewiesen wurden und ausdriicklich zugestimmt haben, dass wir
vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausfiihrung der Gegenleistung
beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann
dies dazu fiihren, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen
fur den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfiillen miissen. lhr Wider-
rufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdriicklichen Wunsch vollstandig erfullt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgelibt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen missen
innerhalb von 30 Tagen erfiillt werden. Die Frist beginnt fiir Sie mit der
Absendung lhrer Widerrufserklarung, fur uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag
zusammenhdngenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusam-
menhdngende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Drit-
ten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten
erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Kein Widerrufsrecht bei der Erbringung bestimmter Finanzdienstleis-
tungen durch die S Broker AG & Co. KG

Ein Widerrufsrecht gemdR 8 312g BGB (Widerrufs- und Riickgaberecht
bei Fernabsatzvertragen) besteht nach § 312g Il Nr. 8 BGB grundsatzlich
nicht bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem
Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf welche die S Broker AG & Co. KG
keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten konnen,
insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilen an
offenen Investmentvermégen im Sinne von 8 1 IV KAGB und anderen han-
delbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten.

Wenn Sie Fragen haben, eine E-Mail an depotplus@sbroker.de oder ein Anruf unter 0611 2044-1933 geniigt.


mailto:depotplus%40sbroker.de?subject=
mailto:depotplus%40sbroker.de?subject=

	Teil 1: Informationen über die S Broker AG & Co. KG 
und ihre Dienstleistungen
	A. Informationen über die S Broker AG & Co. KG

	B. Darstellung möglicher Interessenkonflikte 
	C. Informationen über Dienstleistungen 
	D.  Information über gesetzliche Regelungen der Banken-sanierung und -abwicklung 
	E. Informationen über Ausführungsplätze Informationen über die Ausführungsplätze entnehmen Sie bitte
	F. Kosten und Nebenkosten Informationen über Kosten und Nebenkosten entnehmen Sie bitte unserem Prei
	G. Hinweis zum sogenannten Day Trading Wir ermöglichen Ihnen den taggleichen Kauf und Verkauf dessel
	H. Information über den Zielmarkt des Produkts Für Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente wird e
	I. Datenschutzrechtlicher Hinweis 
	J.  Information zum Steuereinbehalt bei Kapitalerträgen ohne Liquiditätszufluss 
	K.  Hinweis auf die Schlichtungsstelle sowie zum Beschwerde-management 
	L.  Information zum Widerrufsrecht im Falle eines Nachtrages zum Wertpapierprospekt 
	M. Allgemeine Information für Kunden über Zuwendungen 
	N.  Information für Aktionäre im Hinblick auf  Hauptversammlungen 

	Teil 2: �Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
und Sonderbedingungen
	I Allgemeine Geschäftsbedingungen 
	II Bedingungen für Gemeinschaftskonten 
	III Bedingungen für Wertpapiergeschäfte 
	IV Bedingungen für den Zugang über elektronische Medien 

	Teil 3: �Informationen zum Depotvertrag mit der S Broker AG & Co. KG 
und den damit verbundenen Dien
	A Allgemeine Informationen 
	B  Informationen zum S Broker Depotkontovertrag und den damit verbundenen Dienstleistungen 


